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Bischöfliche Verlautbarungen 

Nr. 1 Beschlüsse der Regional-KODA Nord-
rhein-Westfalen vom 6. Oktober 2021

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Ar-
beitsvertragsrechts für die (Erz-)Diözesen Aachen,
Essen, Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und
Paderborn (Regional-KODA NW) hat am 6. Oktober
2021 beschlossen:

I) Die Kirchliche Arbeits- und Vergütungsordnung
(KAVO) für die (Erz-)Bistümer Aachen, Essen, Köln,
Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und Pader-
born vom 15. Dezember 1971 (Kirchlicher Anzeiger
für die Diözese Aachen vom 15. Mai 1991, Nr. 78,
S. 74), zuletzt geändert am 17. August 2021 (Kirch-
licher Anzeiger für die Diözese Aachen vom 1. Sep-
tember 2021, Nr. 88, S. 148), wird wie folgt
geändert:

1. § 8b wird wie folgt gefasst:

„8bUmsetzung der Ordnungen für den Umgang
mit sexuellem Missbrauch und zur Präven-
tion gegen sexualisierte Gewalt

(1) Die Ordnung für den Umgang mit sexuellem
Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder hil-
febedürftiger Erwachsener durch Kleriker und
sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst1

und die Ordnung zur Prävention gegen sexuali-
sierte Gewalt an Minderjährigen und schutz-
oder hilfebedürftigen Erwachsenen finden in
ihrer jeweiligen Fassung, soweit sie arbeitsver-
tragliche Regelungen betreffen, im Anwen-
dungsbereich dieser Ordnung nach Maßgabe
der folgenden Absätze Anwendung.

(2) Alle Mitarbeiter haben unverzüglich die zu-
ständige Person der Leitungsebene der Instituti-
on, bei der sie beschäftigt sind, oder die
beauftragten Ansprechpersonen über einen
durch Tatsachen begründeten Verdacht im
Sinne der Nr. 2 der Ordnung für den Umgang
mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und
schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener in der
jeweils geltenden Fassung, der ihnen im dienst-
lichen Kontext zur Kenntnis gelangt ist, zu infor-
mieren. Dasselbe gilt, wenn sie über die
Einleitung oder das Ergebnis eines laufenden
Ermittlungsverfahrens oder über eine erfolgte
Verurteilung im dienstlichen Kontext Kenntnis
erlangen. Etwaige staatliche oder kirchliche Ver-
schwiegenheitspflichten oder Mitteilungspflich-
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ten gegenüber kirchlichen oder staatlichen Stel-
len (z.B. (Landes-)Jugendamt, Schulaufsicht)
sowie gegenüber Dienstvorgesetzten 
bleiben hiervon unberührt. Im Rahmen von seel-
sorglichen Gesprächen besteht die Pflicht zur
Weiterleitung an eine der beauftragten An-
sprechpersonen immer dann, wenn Gefahr für
Leib und Leben droht sowie wenn weitere mut-
maßliche Opfer betroffen sein könnten; hierbei
sind die Bestimmungen des § 203 StGB zu be-
achten. Die Pflicht zur Weiterleitung gemäß Satz
4 besteht auch bei anonymen Hinweisen, wenn
sie tatsächliche Anhaltspunkte für Ermittlungen
beinhalten.

(3) Wird ein Mitarbeiter einer Tat nach Nr. 2 der
Ordnung über den Umgang mit sexuellem Miss-
brauch in der jeweils geltenden Fassung be-
schuldigt, kann er im Falle einer Anhörung durch
den Dienstgeber nach Nr. 26 der Ordnung eine
Person seines Vertrauens hinzuziehen. Hierauf
ist der Mitarbeiter vor der Anhörung hinzuwei-
sen.

(4) Der Dienstgeber ist berechtigt, von einem
Mitarbeiter, der im Rahmen seiner Tätigkeit Kin-
der, Jugendliche oder schutz- oder hilfebedürf-
tige Erwachsene beaufsichtigt, betreut, erzieht
oder ausbildet oder vergleichbaren Kontakt hat,
die Vorlage einer Selbstauskunftserklärung be-
züglich der in § 72a Abs. 1 SGB VIII genannten
Straftaten zu verlangen. Diese enthält, sofern
die Verurteilung noch nicht nach dem Bundes-
zentralregistergesetz (BZRG) getilgt ist, An-
gaben, ob der Mitarbeiter wegen einer Straftat
nach § 72a Abs. 1 SGB VIII verurteilt worden ist
und ob insoweit ein staatsanwaltschaftliches Er-
mittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet wor-
den ist. Darüber hinaus ist die Verpflichtung
enthalten, bei Einleitung eines solchen staatsan-
waltschaftlichen Ermittlungsverfahrens dem
Dienstgeber hiervon unverzüglich Mitteilung zu
machen.

(5) Der Dienstgeber hat dafür zu sorgen, dass
in seinen kirchlichen Einrichtungen für die jewei-
ligen Arbeitsbereiche ein Verhaltenskodex unter
Beteiligung der Mitarbeiterschaft erarbeitet wird.
Eine Dienstvereinbarung nach § 38 Abs. 1 Nr. 1
der Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) ist
zulässig. Kommt eine Dienstvereinbarung nicht
zustande oder besteht keine Mitar-beitervertre-
tung, erlässt der Dienstgeber einen Verhaltens-
kodex als Dienstanweisung.“ 

2. § 23a Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Der Erhöhungssatz beträgt für vor dem 1. April
2022 zustehende Entgeltbestandteile 1,80 %.“1 Kirchlicher Anzeiger für die Diözese Aachen vom 1. Ja-

nuar 2020, Nr. 2 [S. 2-10]



3. § 28 erhält folgende Fassung:

„§ 28
Grundsätze der Entgeltumwandlung

zum Zwecke des Fahrradleasings

(1) Mitarbeiter und Dienstgeber können einzel-
vertraglich vereinbaren, künftige monatliche
Entgeltbestandteile der Mitarbeiter zum Zwecke
des Leasings von Fahrrädern gemäß § 63a Stra-
ßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung sowie lea-
singfähigen Zubehörs umzuwandeln. Bietet der
Dienstgeber die Möglichkeit zum Abschluss
einer Vereinbarung gemäß Satz 1 an, so hat er
dieses Angebot zur Entgeltumwandlung grund-
sätzlich allen Mitarbeitern zu unterbreiten, die
unter den Geltungsbereich dieser Ordnung fal-
len; Ausschlusskriterien für ein Angebot sind in
der jeweiligen Einrichtung allgemein bekannt zu
geben und müssen sachlich begründbar sein.
Werden Entgeltansprüche des Mitarbeiters auf
Basis einer Vereinbarung gemäß Satz 1 umge-
wandelt, müssen für die Dauer des Leasingver-
trages des Dienstgebers Entgeltbestandteile in
Höhe der jeweiligen Leasingrate verwendet wer-
den.

(2) Für die Zeit der Entgeltumwandlung gemäß
Absatz 1 überlässt der Dienstgeber als Lea-
singnehmer dem Mitarbeiter das Fahrrad zur
dienstlichen und privaten Nutzung. Aus der
Überlassungsvereinbarung müssen sich die Re-
gelungen zum Überlassungsgegenstand und
dessen Nutzung, sowie die Rechte und Pflich-
ten des Mitarbeiters ergeben.

(3) Zusammen mit dem Fahrrad können et-
waige Zusatzleistungen (z.B. Versicherungen)
des Leasinggebers und fest mit dem Fahrrad
verbundenes Zubehör geleast und überlassen
werden.

(4) Die Mitbestimmungsrechte der Mitarbeiter-
vertretung gemäß der Mitarbeitervertretungs-
ordnung bleiben unberührt.

(5) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Re-
gelung in der jeweiligen Einrichtung bestehende
Vereinbarungen über die Entgeltumwandlung
zum Zwecke des Fahrradleasings bleiben unbe-
rührt.“

4. § 32 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden die Worte „Zeiten einer entgelt-
lichen Tätigkeit“ durch die Worte „in einem Ar-
beitsverhältnis zurückgelegten Zeiten“ ersetzt.
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bb) Es wird ein Satz 3 mit folgendem Wortlaut an-
gefügt:

„Die Jubiläumsdienstzeit umfasst auch in einem
Ausbildungs- oder Praktikumsverhältnis zurückge-
legte Zeiten, wenn auf das Verhältnis eine von einer
Kommission im Sinne des Art. 7 Grundordnung be-
schlossene Ordnung Anwendung gefunden hat.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „Dienst- oder Ar-
beitsverhältnis“ durch die Worte „Beschäfti-
gungsverhältnis im Sinne von Absatz 1“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird jeweils das Wort „Arbeitsverhält-
nis“ durch die Worte „Beschäftigungsverhältnis
im Sinne von Absatz 1“, das Wort „Arbeitge-
bers“ durch das Wort „Dienstgebers“ und das
Wort „Arbeitgeber“ durch das Wort „Dienstge-
ber“ ersetzt. 

cc)  Satz 3 wird wie folgt neu gefasst:

„Auf die Jubiläumsdienstzeit werden Zeiten eines
Sonderurlaubs im Sinne des § 38 nicht angerech-
net.“

c) In Absatz 3 wird ein Satz 2 mit folgendem Wort-
laut angefügt:

„§ 29 Abs. 2 findet keine Anwendung.“

5. In § 32a Satz 1 wird das Wort „Arbeitgeber“
durch das Wort „Dienstgeber“ ersetzt.

6. § 48 Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt geändert:

a) Der Punkt am Satzende wird durch ein Semiko-
lon ersetzt.

b) An das Semikolon wird folgender Halbsatz an-
gefügt:

„jedoch auch hier frühestens zwei Wochen nach
Zugang der schriftlichen Mitteilung im Sinne von
Satz 3.“

7. § 57 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:

„Die Ausschlussfrist gilt nicht für Ansprüche aus:

− der Haftung aufgrund vorsätzlichen Handelns,
− Schäden aus der Verletzung des Lebens, des

Körpers oder der Gesundheit oder
− einem Sozialplan sowie für Ansprüche, soweit

sie kraft Gesetzes oder einer zwingenden
Rechtsverordnung einer Ausschlussfrist entzo-
gen sind (z.B. MiLoG).“



10. In § 1 Absatz 3 Satz 1 Anlage 13 wird nach dem
Wort „Mitarbeiter“ das Wort „mindestens“ ein-
gefügt.

11. In Anlage 22a wird die Fußnote zu § 7 Absatz 2
Satz 2 wie folgt gefasst:

„Das Wertguthaben erhöht sich am 1. April 2022
um 1,80 %.“

12. Anlage 27 wird wie folgt geändert:

a) Die Fußnote zu § 4 Absatz 3 Satz 6 wird wie
folgt gefasst:

„Für die Veränderung der Beträge der individuellen
Endstufen ab 1. April 2022 gilt der Prozentsatz
1,80.“

b) Die Fußnote zu § 5 Absatz 3 Satz 4 wird wie
folgt gefasst:

„Die individuelle Zwischenstufe erhöht sich am 1.
April 2022 um 1,80 %.“

c) Die Fußnote zu § 6 Absatz 4 Satz 4 wird wie
folgt gefasst:

„Die Besitzstandszulage erhöht sich am 1. April
2022 um 1,80 %.“

d) Die Fußnote zu § 8 Absatz 2 wird wie folgt ge-
fasst:

„Die Besitzstandszulage erhöht sich am 1. April
2022 um 1,80 %.“

8. In Anlage 2 wird im Besonderen Teil B Abschnitt
V. Sozial- und Erziehungsdienst in der Fußnote
zur Entgeltgruppe S 8b Fallgruppe 3 an Satz 3
ein Satz 4 mit folgendem Wortlaut angefügt: 
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„Die Zulage erhöht sich ab 1. April 2022 um wei-
tere 1,80 %.“

9. Anlage 5 wird wie folgt gefasst:

„Entgelttabelle (§ 23 KAVO)
gültig ab 1. April 2022 (monatlich in Euro)

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Stufe 5  Stufe 6  

15 5.017,06 5.358,22 5.738,77 6.258,28 6.792,69 7.144,27

14 4.542,98 4.851,90 5.255,33 5.703,01 6.202,05 6.560,31

13 4.187,45 4.526,02 4.911,44 5.329,90 5.822,30 6.089,52

12 3.752,91 4.142,50 4.597,79 5.102,97 5.695,74 5.977,00

11 3.622,16 3.980,48 4.317,18 4.682,47 5.182,41 5.463,69

10 3.492,26 3.773,01 4.092,18 4.438,33 4.823,79 4.950,36

9c 3.390,37 3.640,83 3.913,20 4.206,69 4.522,19 4.748,36

9b 3.180,94 3.415,70 3.563,00 3.998,95 4.257,27 4.556,50

9a 3.069,16 3.271,39 3.468,21 3.906,05 4.005,11 4.258,04

8 2.910,37 3.104,82 3.239,51 3.373,97 3.518,19 3.587,54

7 2.733,87 2.957,90 3.091,36 3.226,04 3.353,07 3.421,28

6 2.683,45 2.867,82 2.997,10 3.125,04 3.250,70 3.314,71

5 2.576,29 2.755,14 2.875,93 3.003,85 3.122,72 3.184,15

4 2.456,51 2.637,49 2.789,34 2.883,87 2.978,39 3.033,74

3 2.418,66 2.613,29 2.660,65 2.768,92 2.850,16 2.924,58

2 2.242,16 2.439,13 2.486,89 2.555,05 2.704,86 2.861,58

1 - 2.015,52 2.048,86 2.090,55 2.129,42 2.229,47“



e) Die Tabelle in § 13 Satz 2 wird durch die fol-
gende Tabelle ersetzt:

f) Die Fußnote zu § 15 Absatz 3 Satz 2 wird wie
folgt gefasst:

„Der Betrag der Differenz nach Satz 2 erhöht sich
am 1. April 2022 um 1,80 %.“

13. Anlage 29 wird wie folgt geändert:

a) § 1 Absatz 6 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Beträgt der Unterschiedsbetrag zwischen dem
derzeitigen Tabellenentgelt und dem Tabellenentgelt
nach Satz 1 in der höheren Entgeltgruppe 
– in den Entgeltgruppen S 2 bis S 8b  

– ab 1. April 2022 weniger als 65,46 Euro,
– in den Entgeltgruppen S 9 bis S 18  

– ab 1. April 2022 weniger als 104,74 Euro,
so erhält die Mitarbeiterin während der betreffenden
Stufenlaufzeit anstelle des Unterschiedsbetrages
den vorgenannten jeweils zustehenden Garantiebe-
trag.“ 

b) § 4 wird wie folgt geändert:

aa) Die Fußnote zu Absatz 4 Satz 7 wird wie folgt
gefasst:
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„Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

Gültig ab 
1. April 2022

6.200,57 6.873,00 7.510,04 7.934,77 8.033,83“

„1. Die Vergleichsentgelte erhöhen sich am 1. April
2022 um 1,80 %.

2. Für die Veränderung der Beträge der individuel-
len Endstufen ab 1. April 2022 gilt der Prozent-
satz 1,80.“

bb) Absatz 8 Satz 1 Buchstabe a) wird wie folgt ge-
fasst:

„a) nach dem Anhang 1 zur Anlage 29 KAVO in der
Entgeltgruppe S 11b eingruppiert sind, erhalten
für die Dauer der Zuordnung zur Stufe 6 zusätz-
lich zum Tabellenentgelt der Entgeltgruppe S
11b Stufe 6 eine Zulage ab 1. April 2022 in Höhe
von 81,34 Euro monatlich;“

cc) Absatz 8 Satz 1 Buchstabe b) wird wie folgt ge-
fasst:

„b) nach dem Anhang 1 zur Anlage 29 KAVO in der
Entgeltgruppe S 12 eingruppiert sind, erhalten
für die Dauer der Zuordnung zur Stufe 6 zusätz-
lich zum Tabellenentgelt der Entgeltgruppe S 12
Stufe 6 eine Zulage ab 1. April 2022 in Höhe von
92,93 Euro monatlich.“

dd) Die Tabelle in Absatz 8 Satz 4 wird durch die fol-
gende Tabelle ersetzt:

ee) Die Tabelle in Absatz 9 Satz 1 wird durch die fol-
gende Tabelle ersetzt:

„Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

Gültig ab 
1. April 2022

3.415,20 3.657,14 3.989,55 4.256,24 4.589,56 4.756,23“

„Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 

Gültig ab 1. April 2022 4.326,72 4.800,07 5.093,41“



II) Die Änderung unter Ziffer I) 7. tritt rückwirkend zum
1. Juli 2021 in Kraft. Die Änderungen unter Ziffer I)
4. und 5. treten am 1. November 2021 in Kraft. Die
Änderungen unter Ziffer I) 3., 6. und 10. treten am
1. Dezember 2021 in Kraft. Die Änderung unter Zif-
fer I) 1. tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. Die Ände-
rungen unter Ziffer I) 2., 8., 9. und 11. bis 13. treten
am 1. April 2022 in Kraft. 

Den vorgenannten Beschluss setze ich hiermit für
das Bistum Aachen in Kraft.

Aachen, 20. November 2021
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen
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d) Anhang 2 wird wie folgt neu gefasst:

„Anhang 2 zur Anlage 29 KAVO (Entgelttabelle)
Gültig ab 1. April 2022 (monatlich in Euro)

c) Die Tabelle in § 4a Absatz 2 Satz 6 wird durch
die folgende Tabelle ersetzt:

„Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

Gültig ab 
1. April 2022

3.017,83 3.324,40 3.477,70 3.935,68 4.309,24 4.616,08“

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Stufe 5  Stufe 6  

S 18 4.025,78 4.133,45 4.666,83 5.066,83 5.666,85 6.033,52

S 17 3.696,23 3.966,79 4.400,13 4.666,83 5.200,16 5.513,51

S 16 3.616,47 3.880,13 4.173,46 4.533,47 4.933,48 5.173,50

S 15 3.481,65 3.733,42 4.000,14 4.306,81 4.800,16 5.013,48

S 14 3.446,47 3.695,15 3.991,52 4.292,99 4.626,36 4.859,69

S 13 3.361,11 3.603,41 3.933,46 4.200,11 4.533,47 4.700,14

S 12 3.351,74 3.593,37 3.909,61 4.189,61 4.536,30 4.682,97

S 11b 3.304,79 3.542,98 3.710,32 4.137,01 4.470,35 4.670,36

S 11a 3.242,17 3.475,77 3.641,71 4.066,80 4.400,13 4.600,14

S 10 [nicht besetzt]

S 9 2.995,63 3.211,18 3.463,08 3.831,49 4.179,82 4.446,86

S 8b 2.995,63 3.211,18 3.463,08 3.831,49 4.179,82 4.446,86

S 8a 2.931,61 3.142,47 3.360,03 3.566,15 3.767,64 3.979,52

S 7 2.855,54 3.060,84 3.265,12 3.469,36 3.622,58 3.853,46

S 6 [nicht besetzt]

S 5 [nicht besetzt]

S 4 2.730,63 2.926,79 3.105,53 3.226,82 3.341,72 3.520,72

S 3 2.572,41 2.756,99 2.928,70 3.086,37 3.158,51 3.244,68

S 2 2.377,38 2.490,44 2.574,07 2.664,88 2.767,00 2.869,15“
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Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Arbeits-
vertragsrechts für die (Erz-)Diözesen Aachen, Essen,
Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und Pader-
born (Regional-KODA NW) hat am 6. Oktober 2021 be-
schlossen:

I) Es wird eine „Ordnung für Studierende in ausbil-
dungsintegrierten dualen Studiengängen“ mit fol-
gendem Wortlaut eingeführt:

„Ordnung für Studierende 
in ausbildungsintegrierten dualen Studiengängen

§ 1 Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen 

(1) Diese Ordnung gilt für Personen, die mit Rechtsträ-
gern im Sinne von § 1 Abs. 1 und 2 der „Ordnung zur
Mitwirkung bei der Gestaltung des Arbeitsvertrags-
rechts durch Kommissionen in den (Erz-)Diözesen Aa-
chen, Essen, Köln, Münster (nordrhein-westfälischer
Teil) und Paderborn (KODA-Ordnung)“ einen Vertrag für
die Teilnahme an einem ausbildungsintegrierten dualen
Studiengang schließen. Die Personen werden nachfol-
gend Studierende genannt. Voraussetzung dafür, dass
diese Ordnung auf Studierende Anwendung findet, ist
auch, dass die Studierenden in einem Beruf ausgebil-
det werden, der 

a) von der „Ordnung für Berufsausbildungsverhältnisse“
oder 
b) von der „Ordnung für Schülerinnen in praxisintegrier-
ten Ausbildungsgängen zur Erzieherin nach landes-
rechtlichen Regelungen (PiA-Ordnung)“

erfasst wird.

(2) Ausbildender ist, wer andere Personen zur Ausbil-
dung einstellen darf. Die Ausbildereigenschaft bestimmt
sich nach dem Aufbau der Verwaltung. 

(3) Das ausbildungsintegrierte duale Studium verbindet
auf der Grundlage eines schriftlichen Ausbildungs- und
Studienvertrags eine betriebliche Ausbildung, die von
Absatz 1 Satz 3 Buchst. a) oder b) erfasst wird, mit
einem Studium, das in einem vom Ausbildenden vorge-
gebenen Studiengang an einer Hochschule absolviert
wird. Das ausbildungsintegrierte duale Studium gliedert
sich in einen Ausbildungsteil und einen Studienteil, die
beide jeweils dem Erreichen der entsprechenden Ab-
schlussqualifikation dienen. Dabei beinhaltet der Studi-
enteil des ausbildungsintegrierten dualen Studiums
fachtheoretische Studienabschnitte an der Hochschule
(Lehrveranstaltungen) und berufspraktische Studienab-
schnitte beim Ausbildenden oder einem von dem Aus-
bildenden zu bestimmenden Dritten.

§ 2 Ausbildungs- und Studienvertrag, Nebenabreden 

(1) Vor Beginn des Ausbildungs- und Studienverhältnis-

ses ist ein schriftlicher Ausbildungs- und Studienvertrag
zu schließen, der neben der Bezeichnung des beabsich-
tigten Studienabschlusses (Studienteil) und des inte-
grierten Ausbildungsberufes (Ausbildungsteil)
mindestens folgende Angaben enthält:

a) die maßgebliche Studien- und Prüfungsordnung in
der jeweils geltenden Fassung, die kooperierende
Hochschule, den Aufbau und die sachliche Gliederung
des ausbildungsintegrierten dualen Studiums, die maß-
gebliche Ausbildungs- und Prüfungsordnung in der je-
weils geltenden Fassung sowie Art, sachliche und
zeitliche Gliederung des Ausbildungsteils, 

b) Beginn, Dauer und Verteilung des Studienteils ein-
schließlich berufspraktischer Studienabschnitte (Studi-
enplan) und Festlegung der diesbezüglichen
Teilnahmepflicht sowie Beginn, Dauer und Verteilung
des Ausbildungsteils (Ausbildungsplan), 

c) Dauer der regelmäßigen täglichen oder wöchentli-
chen Ausbildungs- und Studienzeit, 

d) Dauer der Probezeit, 

e) Zahlung und Höhe des Studienentgelts sowie Studi-
engebühren, 

f) Dauer und Inanspruchnahme des Urlaubs,

g) Voraussetzungen, unter denen das Vertragsverhältnis
gekündigt werden kann, 

h) Bindung- und Rückzahlungsbedingungen, 

i) die Inbezugnahme dieser Ordnung in ihrer jeweils gel-
tenden Fassung sowie einen in allgemeiner Form gehal-
tenen Hinweis auf die Dienstvereinbarungen, die auf das
Ausbildungs- und Studienverhältnis anzuwenden sind,

j) die Form des Ausbildungsnachweises nach dem Be-
rufsbildungsgesetz (BBiG) für Studierende mit einem
Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a).

(2) Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich
vereinbart werden. Sie können gesondert gekündigt
werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist.

§ 3 Probezeit, Kündigung 

(1) Die Probezeit beträgt drei Monate für Studierende
mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 Satz 3
Buchst. a) und sechs Monate für Studierende mit einem
Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. b). Wird
die Ausbildung während der Probezeit um mehr als ein
Drittel dieser Zeit unterbrochen, so verlängert sich die
Probezeit bei Studierenden mit einem Ausbildungsteil
nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a) um den Zeitraum der
Unterbrechung. 



(2) Während der Probezeit kann das Vertragsverhältnis
von beiden Seiten jederzeit ohne Einhaltung einer Kün-
digungsfrist gekündigt werden. 

(3) Nach der Probezeit kann das Vertragsverhältnis un-
beschadet der gesetzlichen Kündigungsgründe nur ge-
kündigt werden 

a) aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne Einhalten
einer Kündigungsfrist (die Maßstäbe der Art. 3 bis 5
Grundordnung in ihrer jeweiligen Fassung sind anzu-
wenden), 

b) von den Studierenden mit einer Kündigungsfrist von
vier Wochen.

§ 4 Ärztliche Untersuchungen 

(1) Studierende haben auf Verlangen des Ausbildenden
vor ihrer Einstellung ihre gesundheitliche Eignung durch
das Zeugnis eines Amts- oder Betriebsarztes nachzu-
weisen. Für Studierende, die unter das Jugendarbeits-
schutzgesetz (JArbSchG) fallen, ist ergänzend § 32 Abs.
1 JArbSchG zu beachten. 

(2) Der Ausbildende ist bei begründeter Veranlassung
berechtigt, Studierende zu verpflichten, durch ärztliche
Bescheinigung nachzuweisen, dass sie in der Lage
sind, die nach dem Ausbildungs- und Studienvertrag
übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen. Bei dem
beauftragten Arzt kann es sich um einen Betriebsarzt
handeln, soweit sich die Betriebsparteien nicht auf
einen anderen Arzt geeinigt haben. Die Kosten dieser
Untersuchung trägt der Ausbildende.

(3) Studierende, die besonderen Ansteckungsgefahren
ausgesetzt, mit gesundheitsgefährdenden Tätigkeiten
beschäftigt oder mit der Zubereitung von Speisen be-
auftragt sind, sind in regelmäßigen Zeitabständen oder
auf ihren Antrag bei Beendigung des Ausbildungs- und
Studienverhältnisses ärztlich zu untersuchen. Die Kos-
ten dieser Untersuchung trägt der Ausbildende, falls
hierzu kein Dritter verpflichtet ist.

§ 5 Nachweispflichten, Akteneinsichtsrecht 

(1) Die Leistungsnachweise aus dem Studienteil des
ausbildungsintegrierten dualen Studiums sind Bestand-
teil der Personalakte der Studierenden. Hierzu haben
die Studierenden die von den Hochschulen auszustel-
lenden Leistungsübersichten nach den jeweiligen Stu-
dien- und Prüfungsordnungen sowie eine Abschrift des
Abschlusszeugnisses unverzüglich nach Aushändigung
dem Ausbildenden vorzulegen. 

(2) Die Studierenden haben ein Recht auf Einsicht in ihre
vollständigen Personalakten. Sie können das Recht auf
Einsicht durch einen hierzu schriftlich Bevollmächtigten
ausüben lassen. Sie können Auszüge oder Kopien aus
ihren Personalakten erhalten. 

(3) Beurteilungen sind Studierenden unverzüglich be-
kannt zu geben. Die Bekanntgabe ist aktenkundig zu
machen.

§ 6 Wöchentliche und tägliche Ausbildungs- und
Studienzeit 

(1) Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Aus-
bildungs- und Studienzeit und tägliche Ausbildungs-
und Studienzeit der Studierenden richten sich während
der fachtheoretischen Abschnitte nach der jeweiligen
Ausbildungs-, Studien- und Prüfungsordnung. Die
durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Ausbil-
dungs- und Studienzeit der Studierenden, die nicht
unter das Jugendarbeitsschutzgesetz fallen, richtet sich
während der berufspraktischen Abschnitte beim Aus-
bildenden nach den für die Mitarbeiter des Ausbilden-
den maßgebenden Vorschriften über die Arbeitszeit. Die
Sätze 1 und 2 gelten auch bei der Durchführung von be-
rufspraktischen Abschnitten einschließlich der prakti-
schen Ausbildung des Ausbildungsteils bei einem
Dritten. In dem Ausbildungs- und Studienvertrag nach
§ 2 werden die berufspraktischen Abschnitte verbindlich
in einem Ausbildungs- und Studienplan vereinbart. 

(2) Wird das Führen von Berichtsheften (Ausbildungs-
nachweisen) verlangt, ist den Studierenden dazu wäh-
rend der Ausbildungs- und Studienzeit Gelegenheit zu
geben. 

(3) An Tagen, an denen Studierende fachtheoretische
Studienabschnitte an der Hochschule absolvieren, gilt
die tägliche Ausbildungs- und Studienzeit als erfüllt. Im
Übrigen gelten für Studierende, die eine Ausbildung
nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a) absolvieren, Unter-
richtszeiten einschließlich der Pausen als Ausbildungs-
und Studienzeit. Dies gilt auch für die notwendige We-
gezeit zwischen Unterrichtsort und Ausbildungsstätte,
sofern die praktische Ausbildung oder berufspraktische
Studienabschnitte nach dem Unterricht fortgesetzt wer-
den. 

(4) Im Übrigen gilt für Studierende mit einem Ausbil-
dungsteil nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a), dass sie an
Tagen, an denen sie im Rahmen ihres Ausbildungsteils
an einem theoretisch betrieblichen Unterricht von min-
destens 270 tatsächlichen Unterrichtsminuten teilneh-
men, nicht zur praktischen Ausbildung herangezogen
werden dürfen. 

(5) Studierende dürfen im Rahmen des Ausbildungs-
und Studienzwecks auch an Sonntagen und Wochen-
feiertagen und in der Nacht ausgebildet werden.

(6) Eine Beschäftigung, die über die nach Absatz 1 ge-
regelte Ausbildungs- und Studienzeit hinausgeht, ist nur
ausnahmsweise zulässig. §§ 21, 23 JArbSchG und § 17
Abs. 7 BBiG bleiben unberührt.
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§ 7 Studienentgelt und Studiengebühren 

(1) Studierende erhalten bis zum Ablauf des Kalender-
monats, in dem die Abschlussprüfung des Ausbildungs-
teils erfolgreich abgelegt wird, ein Studienentgelt, das
sich aus einem monatlichen Entgelt und einer monatli-
chen Zulage zusammensetzt. Das monatliche Entgelt
beträgt 

a) für Studierende nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a) 

▪ im ersten Ausbildungsjahr
ab 1. Dezember 2021 1.043,26 Euro 
ab 1. April 2022 1.068,26 Euro

▪ im zweiten Ausbildungsjahr
ab 1. Dezember 2021 1.093,20 Euro
ab 1. April 2022 1.118,20 Euro

▪ im dritten Ausbildungsjahr
ab 1. Dezember 2021 1.139,02 Euro 
ab 1. April 2022 1.164,02 Euro

▪ im vierten Ausbildungsjahr 
ab 1. Dezember 2021 1.202,59 Euro
ab 1. April 2022 1.227,59 Euro

b) für Studierende nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. b) 

▪ im ersten Ausbildungsjahr
ab 1. Dezember 2021 1.165,69 Euro
ab 1. April 2022 1.190,69 Euro

▪ im zweiten Ausbildungsjahr
ab 1. Dezember 2021 1.227,07 Euro 
ab 1. April 2022 1.252,07 Euro

▪ im dritten Ausbildungsjahr
ab 1. Dezember 2021 1.328,38 Euro
ab 1. April 2022 1.353,38 Euro.

Die monatliche Zulage beträgt 150 Euro. Die Zulage er-
folgt als monatliche Pauschale und damit unabhängig
von der zeitlichen Verteilung der Ausbildungs- und Stu-
dienteile. 

(2) Nach dem Ablauf des Kalendermonats, in dem die
Abschlussprüfung des Ausbildungsteils erfolgreich ab-
gelegt wurde, erhalten die Studierenden anstelle des
Studienentgelts nach Absatz 1 bis zur Beendigung des
ausbildungsintegrierten dualen Studiums ein monatli-
ches Studienentgelt in Höhe von 

– 1.300 Euro (ab 1. April 2022: 1.325 Euro) bei einem
ausbildungsintegrierten dualen Studiengang mit einem
Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a), 
– 1.490 Euro (ab 1. April 2022: 1.515 Euro) bei einem
ausbildungsintegrierten dualen Studiengang mit einem
Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. b).

(3) Das Studienentgelt ist zu demselben Zeitpunkt fällig
wie das den Mitarbeitern des Ausbildenden gezahlte
Entgelt. 

(4) Der Ausbildende übernimmt die notwendigen Studi-
engebühren. 

(5) Ist wegen des Besuchs einer weiterführenden oder
einer berufsbildenden Schule oder wegen einer Berufs-
ausbildung in einer sonstigen Einrichtung die Ausbil-
dungszeit des Ausbildungsteils verkürzt, gilt für die
Höhe des Studienentgelts nach Absatz 1 der Zeitraum,
um den die Ausbildungszeit des Ausbildungsteils ver-
kürzt wird, als abgeleistete Ausbildungszeit. 

(6) Wird bei einem ausbildungsintegrierten dualen Stu-
diengang mit einem Ausbildungsteil nach Maßgabe des
§ 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a) die Ausbildungszeit des
Ausbildungsteils 

a) im Falle des Nichtbestehens der Abschlussprüfung
auf Verlangen der Studierenden bis zur nächstmögli-
chen Wiederholungsprüfung, höchstens um ein Jahr,
verlängert oder 

b) auf Antrag der Studierenden nach § 8 Abs. 2 BBiG
von der zuständigen Stelle oder nach § 27c Abs. 2 der
Handwerksordnung (HwO) von der Handwerkskammer
verlängert,

wird während des Zeitraums der Verlängerung das Stu-
dienentgelt nach Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz
2 des letzten regelmäßigen Ausbildungsabschnitts des
Ausbildungsteils gezahlt. 

(7) Können Studierende bei einem ausbildungsintegrier-
ten dualen Studiengang mit einem Ausbildungsteil nach
§ 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a) ohne eigenes Verschulden
die Abschlussprüfung des Ausbildungsteils erst nach
beendeter Ausbildungszeit ablegen, erhalten die Stu-
dierenden bis zur Ablegung der Abschlussprüfung des
Ausbildungsteils ein Studienentgelt nach Absatz 1 Satz
1 in Verbindung mit Satz 2 für den letzten regelmäßigen
Ausbildungsabschnitt. Im Falle des Bestehens der Prü-
fung erhalten die Studierenden darüber hinaus rückwir-
kend von dem Zeitpunkt an, an dem der Ausbildungsteil
geendet hat, den Unterschiedsbetrag zwischen dem
ihnen gezahlten Studienentgelt nach Satz 1 und dem für
das vierte Ausbildungsjahr maßgebenden Studienent-
gelt nach Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2.

§ 8 Unständige Entgeltbestandteile 

(1) Für Studierende, deren berufspraktische Abschnitte
einschließlich der praktischen Ausbildung des Ausbil-
dungsteils an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und
Vorfesttagen stattfinden, gelten die für die Mitarbeiter
des Ausbildenden geltenden Regelungen sinngemäß.
Dies gilt auch für den Bereitschaftsdienst und die Ruf-
bereitschaft, für die Überstunden und für die Zeitzu-



schläge.

(2) Für Studierende mit einem Ausbildungsteil nach § 1
Abs. 1 Satz 3 Buchst. b) beträgt der Zeitzuschlag für
Nachtarbeit mindestens 1,28 Euro pro Stunde. Studie-
rende mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 Satz 3
Buchst. b) erhalten unter denselben Voraussetzungen
wie die beim Ausbildenden beschäftigten Mitarbeiter 75
v.H. der Zulagenbeträge gemäß § 14b Abs. 6 KAVO.

§ 9 Urlaub 

(1) Studierende erhalten Erholungsurlaub unter Fortzah-
lung ihres Studienentgelts in entsprechender Anwen-
dung der für die Mitarbeiter des Ausbildenden
geltenden Regelungen mit der Maßgabe, dass der Ur-
laubsanspruch bei Verteilung der wöchentlichen Ausbil-
dungszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche in jedem
Kalenderjahr 30 Ausbildungstage beträgt. 

(2) Der Erholungsurlaub ist in der vorlesungs- und un-
terrichtsfreien Zeit in Anspruch zu nehmen. 

(3) Bei Urlaubsabgeltung gilt § 39 KAVO entsprechend. 

(4) Studierende mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs.
1 Satz 3 Buchst. b), die im Ausbildungsteil im Schicht-
dienst (§ 14a Abs. 2 KAVO) eingesetzt werden, erhalten
im zweiten und dritten Jahr des Ausbildungsteils je
einen Tag Zusatzurlaub. Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 10 Ausbildungs- und Studienmaßnahmen außer-
halb der Ausbildungsstätte 

(1) Bei Reisen im Sinne von § 1 Abs. 2 Satz 1 der Anlage
15 KAVO, die im Rahmen des Ausbildungsteils oder der
berufspraktischen Studienabschnitte erfolgen, erhalten
die Studierenden eine Entschädigung in analoger An-
wendung der Reisekostenbestimmungen, die für die
Mitarbeiter des Ausbildenden jeweils gelten. Gleiches
gilt bei Reisen zur Ablegung der in den Ausbildungsord-
nungen bzw. in den Studien- und Prüfungsordnungen
vorgeschriebenen Prüfungen für Studierende mit einem
Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a). 

(2) Bei Reisen von Studierenden mit einem Ausbildungs-
teil nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a) zur Teilnahme an
überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen im Sinne
des § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 BBiG außerhalb der politi-
schen Gemeindegrenze der Ausbildungsstätte, werden
die entstandenen notwendigen Fahrtkosten bis zur
Höhe der Kosten der Fahrkarte der jeweils niedrigsten
Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden Beförde-
rungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet;
Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigun-
gen (z.B. Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten, Bahn-
Card, Semesterticket) sind auszunutzen. Beträgt die
Entfernung zwischen den Ausbildungsstätten hierbei
mehr als 100 km, werden im Bahnverkehr Zuschläge
beziehungsweise besondere Fahrpreise (z.B. für ICE) er-

stattet. Die nachgewiesenen notwendigen Kosten einer
Unterkunft am auswärtigen Ort werden, soweit nicht
eine unentgeltliche Unterkunft zur Verfügung steht, 
erstattet. Zu den Auslagen des bei notwendiger auswär-
tiger Unterbringung entstehenden Verpflegungsmehr-
aufwands wird für volle Kalendertage der Anwesenheit
am auswärtigen Ausbildungsort ein Verpflegungszu-
schuss in Höhe der nach der Sozialversicherungsent-
geltverordnung maßgebenden Sachbezugswerte für
Frühstück, Mittagessen und Abendessen gewährt. Bei
unentgeltlicher Verpflegung wird der jeweilige Sachbe-
zugswert einbehalten. Bei einer über ein Wochenende
oder einen Feiertag hinaus andauernden Ausbildungs-
maßnahme werden die dadurch entstandenen Mehr-
kosten für Unterkunft und Verpflegungsmehraufwand
nach Maßgabe der Sätze 3 bis 5 erstattet. Die Sätze 1
bis 6 gelten auch für Reisen im Rahmen der fachtheo-
retischen Studienabschnitte, die Bestandteil von Stu-
dien- und Prüfungsordnungen sind, wenn die
Hochschule außerhalb der politischen Gemeindegrenze
der Ausbildungsstätte liegt. 

(3) Bei Reisen von Studierenden mit einem Ausbildungs-
teil nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. b) zur vorübergehen-
den Ausbildung an einer anderen Einrichtung außerhalb
der politischen Gemeindegrenze der Ausbildungsstätte
sowie zur Teilnahme an Vorträgen, an Arbeitsgemein-
schaften oder an Übungen werden die entstandenen
notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten für
die Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigs-
ten regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels (im
Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet; Möglichkeiten
zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen (z.B. Schü-
lerfahrkarten, Monatsfahrkarten, BahnCard, Semester-
ticket) sind auszunutzen. 

(4) Bei Reisen von Studierenden mit einem Ausbildungs-
teil nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a), die im Rahmen
des Ausbildungsteils für den Besuch einer auswärtigen
Berufsschule erfolgen, werden die notwendigen Fahrt-
kosten erstattet, soweit sie monatlich 6 v.H. des Studi-
enentgelts nach § 8 Abs. 1 für das erste Studienjahr
übersteigen. § 3 Abs. 5 der Anlage 15 KAVO findet sinn-
gemäße Anwendung. Die notwendigen Auslagen für
Unterkunft und Verpflegungsmehraufwand werden bei
Besuch der regulären auswärtigen Berufsschule im
Blockunterricht entsprechend Absatz 2 Sätze 3 bis 6 er-
stattet. Leistungen Dritter sind anzurechnen. 

(5) Bei Abordnungen und Zuweisungen von Studieren-
den mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 Satz 3
Buchst. a), die im Rahmen des Ausbildungsteils erfol-
gen, werden die Kosten nach Maßgabe des Absatzes 2
erstattet.

§ 10a Familienheimfahrten 

Für Familienheimfahrten vom jeweiligen Ort der Ausbil-
dungsstätte oder vom Ort der auswärtigen Berufs-
schule/Hochschule, deren Besuch vom Ausbildenden
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veranlasst wurde, zum Wohnort der Eltern, der Erzie-
hungsberechtigten oder der Ehegattin/des Ehegatten
werden den Studierenden monatlich einmal die im Bun-
desgebiet entstandenen notwendigen Fahrtkosten bis
zur Höhe der Kosten der Fahrkarte der jeweils niedrigs-
ten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden Be-
förderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge)
erstattet; Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreiser-
mäßigungen (z.B. Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten,
Semesterticket, BahnCard) sind auszunutzen. Studie-
renden mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 Satz
3 Buchst. a) können Zuschläge im Bahnverkehr bzw.
besondere Fahrpreise (z.B. für ICE) erstattet werden,
wenn die Entfernung mehr als 300 km beträgt. Die
Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn aufgrund geringer Ent-
fernung eine tägliche Rückkehr möglich und zumutbar
ist oder der Aufenthalt am jeweiligen Ort der Ausbil-
dungsstätte oder der auswärtigen Berufsschule/Hoch-
schule weniger als vier Wochen beträgt.

§ 11 Schutzkleidung, Ausbildungsmittel, Lernmittel-
zuschuss 

(1) Studierende erhalten Schutzkleidung nach den Be-
stimmungen, die für die entsprechenden Mitarbeiter des
Ausbildenden maßgebend sind. Diese wird unentgelt-
lich zur Verfügung gestellt, soweit das Tragen von
Schutzkleidung gesetzlich vorgeschrieben oder ange-
ordnet ist. Die Schutzkleidung bleibt Eigentum des Aus-
bildenden. 

(2) Der Ausbildende hat den Studierenden im Rahmen
des Ausbildungsteils kostenlos die Ausbildungsmittel
zur Verfügung zu stellen, die zur Berufsausbildung und
zum Ablegen von Zwischen- und Abschlussprüfungen
bzw. der staatlichen Prüfung erforderlich sind. 

(3) Studierende mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs.
1 Satz 3 Buchst. a) erhalten bis zum Abschluss des Aus-
bildungsteils einmal jährlich einen Lernmittelzuschuss
in Höhe von 50 Euro brutto. Absatz 2 bleibt unberührt.
Der Lernmittelzuschuss ist möglichst mit dem Ausbil-
dungsentgelt des ersten Monats des jeweiligen 
Ausbildungsjahres zu zahlen. Er ist spätestens im Zah-
lungsmonat September des betreffenden Ausbildungs-
jahres fällig.

§ 12 Entgelt im Krankheitsfall 

(1) Werden Studierende durch Arbeitsunfähigkeit infolge
Krankheit ohne ihr Verschulden verhindert, ihre Ver-
pflichtungen aus dem Ausbildungs- und Studienvertrag
zu erfüllen, erhalten sie für die Zeit der Arbeitsunfähig-
keit für die Dauer von bis zu sechs Wochen sowie nach
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen bei Wieder-
holungserkrankungen das Studienentgelt (§ 7) in ent-
sprechender Anwendung der für die Mitarbeiter des
Ausbildenden geltenden Regelungen fortgezahlt. 

(2) Im Übrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz. 

(3) Bei der jeweils ersten Arbeitsunfähigkeit, die durch
einen bei dem Ausbildenden erlittenen Arbeitsunfall
oder durch eine bei dem Ausbildenden zugezogene Be-
rufskrankheit verursacht ist, erhalten Studierende nach
Ablauf des nach Absatz 1 maßgebenden Zeitraums bis
zum Ende der 26. Woche seit dem Beginn der Arbeits-
unfähigkeit einen Krankengeldzuschuss in Höhe des
Unterschiedsbetrages zwischen dem Bruttokranken-
geld und dem sich nach Absatz 1 ergebenden Netto-
studienentgelt, wenn der zuständige Unfallver-
sicherungsträger den Arbeitsunfall oder die Berufs-
krankheit anerkennt.

§ 12a Entgeltfortzahlung in sonstigen Fällen 

(1) Studierenden ist das Studienentgelt nach § 7 Abs. 1
für insgesamt fünf Tage fortzuzahlen, um sich vor den
in den Ausbildungsordnungen für den Ausbildungsteil
vorgeschriebenen Abschlussprüfungen ohne Bindung
an die planmäßige Ausbildung auf die Prüfung vorbe-
reiten zu können; bei einer Sechstagewoche besteht
dieser Anspruch für sechs Tage. 

(2) Der Freistellungsanspruch nach Absatz 1 verkürzt
sich um die Zeit, für die Studierende zur Vorbereitung
auf die Abschlussprüfung besonders zusammengefasst
werden; es besteht jedoch mindestens ein Anspruch auf
zwei Ausbildungstage. 

(3) Im Übrigen gelten die für die Mitarbeiter des Ausbil-
denden maßgebenden Regelungen zur Arbeitsbefreiung
entsprechend.

§ 13 Vermögenswirksame Leistungen 

(1) Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in
seiner jeweiligen Fassung erhalten Studierende eine
vermögenswirksame Leistung in Höhe von 13,29 Euro
monatlich. Der Anspruch auf vermögenswirksame Leis-
tungen entsteht frühestens für den Kalendermonat, in
welchem dem Ausbildenden die erforderlichen Angaben
mitgeteilt werden, und für die beiden vorangegangenen
Monate desselben Kalenderjahres. 

(2) Die vermögenswirksamen Leistungen sind kein zu-
satzversorgungspflichtiges Entgelt.

§ 14 Weihnachtszuwendung 

(1) Studierende, die am 1. Dezember in einem Ausbil-
dungs- und Studienverhältnis stehen, haben Anspruch
auf eine Weihnachtszuwendung. Die Weihnachtszuwen-
dung beträgt 90 v.H. des den Studierenden für Novem-
ber des jeweiligen Jahres zustehenden Studienentgelts
(§ 7).

(2) Der Anspruch vermindert sich um ein Zwölftel für
jeden Kalendermonat, in dem Studierende keinen An-
spruch auf Studienentgelt (§ 7), Fortzahlung des Ent-
gelts während des Erholungsurlaubs (§ 9) oder im



Krankheitsfall (§ 12) haben. Die Verminderung unter-
bleibt für Kalendermonate, für die Studierende wegen
Beschäftigungsverboten nach § 3 Abs. 1 und 2 des
Mutterschutzgesetzes kein Studienentgelt erhalten
haben. Die Verminderung unterbleibt ferner für Kalen-
dermonate der Inanspruchnahme der Elternzeit nach
dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz bis zum
Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist,
wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch
bestanden hat. 

(3) Die Weihnachtszuwendung wird mit dem für Novem-
ber zustehenden Studienentgelt ausgezahlt. Ein Teilbe-
trag der Weihnachtszuwendung kann zu einem früheren
Zeitpunkt ausgezahlt werden. 

(4) Studierende, die im unmittelbaren Anschluss an den
ausbildungsintegrierten dualen Studiengang von ihrem
Ausbildenden in ein Arbeitsverhältnis übernommen wer-
den und Anspruch auf eine Weihnachtszuwendung
nach § 33a KAVO haben, erhalten einmalig zusammen
mit der anteiligen Weihnachtszuwendung aus dem Ar-
beitsverhältnis die anteilige Weihnachtszuwendung aus
dem Ausbildungs- und Studienverhältnis.

§ 15 Zusatzversorgung, Entgeltumwandlung 

(1) Für die Versicherung zum Zwecke einer zusätzlichen
Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenver-
sorgung gilt § 35 KAVO.

(2) Für die Entgeltumwandlung der Studierenden gilt die
Regelung zur Entgeltumwandlung der Zentralen Kom-
mission zur Ordnung des Arbeitsvertragsrechts im
kirchlichen Dienst (Zentral-KODA) vom 15. April 2002 in
ihrer jeweils gültigen Fassung. Teilen die Studierenden
dem Ausbildenden die erforderlichen Angaben für eine
vermögenswirksame Leistung nicht mit, erhalten sie auf
Antrag eine monatliche Zulage in Höhe der vermögens-
wirksamen Leistung zur Brutto-Entgeltumwandlung,
wenn diese gemäß Satz 1 durchgeführt wird; im Übrigen
finden die Regelungen der Anlage 13 KAVO sinngemäß
Anwendung. Die monatliche Zulage im Sinne des Sat-
zes 2 ist kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.

§ 16 Beendigung, Verkürzung und Verlängerung des
Vertragsverhältnisses 

(1) Das Ausbildungs- und Studienverhältnis endet mit
dem Ablauf der im Ausbildungs- und Studienvertrag
vereinbarten Vertragslaufzeit. 

(2) Das Ausbildungs- und Studienverhältnis endet
zudem: 

a) bei wirksamer Kündigung (§ 3 Absätze 2 und 3) oder

b) bei Exmatrikulation durch die Hochschule nach der
jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung oder 

c) bei endgültigem Nichtbestehen einer notwendigen
Ausbildungsprüfung des Ausbildungsteils; dies gilt
nicht, wenn sich im Falle des Nichtbestehens der Ab-
schlussprüfung der Ausbildungsteil auf Verlangen der
Studierenden bis zur nächstmöglichen Wiederholungs-
prüfung, höchstens um ein Jahr, verlängert oder die Ab-
schlussprüfung ohne eigenes Verschulden erst nach
beendeter Ausbildungszeit des Ausbildungsteils abge-
legt wird. 

(3) Eine Verkürzung des Studienteils (Regelstudienzeit)
kann in Abstimmung mit dem Ausbildenden beantragt
werden, sofern eine Verkürzung nach der Studien- und
Prüfungsordnung für den ausbildungsintegrierten dua-
len Studiengang zulässig ist und die Vereinbarkeit mit
dem gleichzeitig zu absolvierendem Ausbildungsteil ge-
währleistet ist. Der Ausbildungs- und Studienvertrag ist
entsprechend anzupassen. 

(4) Beabsichtigt der Ausbildende keine Übernahme in
ein Arbeitsverhältnis, hat er dies dem Studierenden drei
Monate vor dem voraussichtlichen Ende des Vertrags-
verhältnisses schriftlich mitzuteilen. 

(5) Werden Studierende im Anschluss an das Ausbil-
dungs- und Studienverhältnis beschäftigt, ohne dass
hierüber ausdrücklich etwas vereinbart worden ist, so
gilt ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als be-
gründet.

§ 17 Abschlussprämie 

(1) Bei Beendigung des Ausbildungsteils aufgrund er-
folgreich abgeschlossener Abschlussprüfung bzw.
staatlicher Prüfung erhalten Studierende eine Ab-
schlussprämie als Einmalzahlung in Höhe von 400 Euro.
Die Abschlussprämie ist kein zusatzversorgungspflich-
tiges Entgelt. Sie ist nach Bestehen der Abschlussprü-
fung bzw. der staatlichen Prüfung fällig. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Studierende, die den Ausbil-
dungsteil des ausbildungsintegrierten dualen Studiums
nach erfolgloser Prüfung aufgrund einer Wiederholungs-
prüfung abschließen. Im Einzelfall kann der Ausbildende
von Satz 1 abweichen.

§ 18 Rückzahlungsgrundsätze 

(1) Werden die Studierenden oder die ehemals Studie-
renden beim Ausbildenden nach Beendigung ihres 
ausbildungsintegrierten dualen Studiums in ein Arbeits-
verhältnis entsprechend ihrer erworbenen Abschluss-
qualifikation übernommen, sind sie verpflichtet, dort für
die Dauer von fünf Jahren beruflich tätig zu sein. 

(2) Der vom Ausbildenden bis zur Beendigung oder zum
Abbruch des ausbildungsintegrierten dualen Studiums
gezahlte Gesamtbetrag, bestehend aus der monatli-
chen Zulage nach § 7 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit
Satz 3, dem Studienentgelt nach § 7 Abs. 2 und den
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Studiengebühren (§ 7 Abs. 4), ist von den Studierenden
oder den ehemals Studierenden zurückzuerstatten:

a) bei endgültigem Nichtbestehen einer notwendigen
Ausbildungs- oder Studienprüfung, wenn die Erfolglo-
sigkeit in den Verantwortungsbereich der Studierenden
fällt, weil sie es schuldhaft unterlassen haben, den er-
folgreichen Abschluss des ausbildungsintegrierten dua-
len Studiums im Rahmen des ihnen Möglichen
zielstrebig zu verfolgen, 

b) bei Beendigung des ausbildungsintegrierten dualen
Studiums durch Kündigung vom Ausbildenden aus
einem von den Studierenden zu vertretenden Grunde
oder durch eine Eigenkündigung der Studierenden nach
Ende der Probezeit, die nicht durch einen wichtigen
Grund gemäß § 626 BGB gerechtfertigt ist, 

c) bei Ablehnung des Angebots, beim Ausbildenden im
Anschluss an das erfolgreich bestandene ausbildungs-
integrierte duale Studium entsprechend der erworbenen
Abschlussqualifikation ein Beschäftigungsverhältnis zu
begründen, 

d) soweit das Beschäftigungsverhältnis, das beim Aus-
bildenden im Anschluss an das erfolgreich bestandene
ausbildungsintegrierte duale Studium entsprechend der
erworbenen Abschlussqualifikation begründet wurde,
aus einem von den ehemals Studierenden zu vertreten-
den Grunde innerhalb der ersten fünf Jahre seines Be-
stehens endet. 

(3) Sofern berufspraktische Studienabschnitte beim
Ausbildenden absolviert wurden, verringert sich der
Rückzahlungsbetrag auf 75 v. H. des Gesamtbetrages
nach Absatz 2. 

(4) Der zurückzuerstattende Gesamtbetrag nach Absatz
2 bzw. 3 wird für jeden vollen Monat, in dem nach Be-
endigung des ausbildungsintegrierten dualen Studiums
ein Arbeitsverhältnis bestand, um 1/60 vermindert. 

(5) Die Rückzahlungspflicht in den Fällen des Absatzes
2 Buchst. a) oder b) entfällt, wenn die Studierenden
nach endgültigem Nichtbestehen der notwendigen Stu-
dienprüfung oder nach Kündigung infolge des Abbruchs
des Studiums in ein Arbeitsverhältnis entsprechend der
im Ausbildungsverhältnis erworbenen Qualifikation
übernommen werden und dieses für die nach Satz 3
festgelegte Bindungsdauer fortbesteht. Die Rückzah-
lungspflicht entfällt nicht, wenn das Arbeitsverhältnis in-
nerhalb der Bindungsdauer gemäß Satz 3 aus einem
vom Mitarbeiter zu vertretenden Grund endet. Abwei-
chend zu Absatz 1 bemisst sich die Bindungsdauer
nach der Dauer des Ausbildungs- und Studienverhält-
nisses, wobei jeder volle Monat des Ausbildungs- und
Studienverhältnisses einem Monat Bindungsdauer ent-
spricht. Zur Berechnung der Rückzahlungspflicht gilt
Absatz 3; Absatz 4 ist sinngemäß anzuwenden.

(6) Auf die Rückzahlungspflicht kann ganz oder teilweise
verzichtet werden, soweit sie für die Studierenden oder
die ehemals Studierenden eine besondere Härte bedeu-
ten würde.

§ 19 Zeugnis 

Der Ausbildende hat den Studierenden im Sinne von 
§ 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a) bei Beendigung des Aus-
bildungsteils ein Zeugnis gemäß § 16 BBiG auszustel-
len. Das Zeugnis muss Angaben über Art, Dauer und
Ziel der Ausbildung sowie über die erworbenen Fertig-
keiten und Kenntnisse der Studierenden enthalten. Auf
deren Verlangen sind auch Angaben über Führung,
Leistung und besondere fachliche Fähigkeiten aufzu-
nehmen. Für Studierende im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz
3 Buchst. b) gilt § 50 KAVO entsprechend.

§ 20 Einstellungsvoraussetzungen 

(1) Die Einstellung setzt eine dem kirchlichen Dienst ent-
sprechende persönliche Eignung und sachliche Befähi-
gung voraus.

(2) Die persönliche Eignung richtet sich nach den Anfor-
derungen der Grundordnung in ihrer jeweils geltenden
Fassung. 

(3) Sachliche Befähigung für die Einstellung ist der für
die Berufsausbildung und das Studium notwendige
Schulabschluss.

§ 21 Beschlüsse der Zentralen Kommission 

Beschlüsse der Zentralen Kommission im Sinne von 
§ 3 Abs. 1 Zentral-KODA-Ordnung sind mit ihrer In-
Kraft-Setzung Bestandteil dieser Ordnung, soweit die
Beschlüsse die Ausbildungs- und Studienverhältnisse
betreffen.

§ 22 Konfliktregelung 

(1) Ist ein Ausschuss im Sinne des § 111 Abs. 2 Arbeits-
gerichtsgesetz errichtet, so ist dieser vor Inanspruch-
nahme des Arbeitsgerichts anzurufen. Ist ein solcher
Ausschuss nicht errichtet oder ist er sachlich nicht zu-
ständig, so gilt Absatz 2.*

* Z.B. entfällt für Studierende nach § 1 Abs. 1 Satz 3
Buchst. b die Verpflichtung zur Anrufung eines Aus-
schusses.

(2) Bei Streitigkeiten aus dem bestehenden Ausbil-
dungs- und Studienverhältnis soll vor Inanspruch-
nahme des Arbeitsgerichts der gemäß § 47 KAVO beim
Generalvikariat bestehende Schlichtungsausschuss (im
Bistum Essen: Schiedsstelle) angerufen werden. Die An-
rufung des Schlichtungsausschusses macht die Beach-
tung arbeitsrechtlicher Ausschlussfristen, insbesondere
bei Kündigungen nicht entbehrlich.



§ 23 Beihilfe im Geburtsfall 

Studierende erhalten im Geburtsfall eine Beihilfe in ent-
sprechender Anwendung von § 5 der Anlage 10 KAVO.

§ 24 Sonstige Bestimmungen 

Für das Ausbildungs- und Studienverhältnis gelten im
Übrigen die folgenden Bestimmungen der Kirchlichen
Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO) sinngemäß:

§ 8 Schweigepflicht 
§ 8b Weiterleitung von Hinweisen auf sexuellen Miss-

brauch 
§ 9 Belohnungen und Geschenke 
§ 10 Nebentätigkeiten 
§ 13 Schadenshaftung 
§ 31 Forderung bei Dritthaftung 
§ 38 Sonderurlaub 
§ 40 Arbeitsbefreiung (s. § 12a Abs. 3)
§ 40a Fortzahlung der Vergütung bei Arbeitsausfall in

besonderen Fällen 
§ 57 Ausschlussfristen.“

II) Die Ordnung unter Ziffer I) tritt am 1. Dezember 2021
in Kraft.

Den vorgenannten Beschluss setze ich hiermit für
das Bistum Aachen in Kraft.

Aachen, 20. November 2021
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Arbeits-
vertragsrechts für die (Erz-)Diözesen Aachen, Essen,
Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und Pader-
born (Regional-KODA NW) hat am 6. Oktober 2021 be-
schlossen:

I) Die Ordnung für Berufsausbildungsverhältnisse
vom 26. April 1991 (Kirchlicher Anzeiger für die 
Diözese Aachen vom 15. Mai 1991, Nr. 78, S. 70),
zuletzt geändert am 13. April 2021 (Kirchlicher An-
zeiger für die Diözese Aachen vom 1. Mai 2021, Nr.
53, S. 82), wird wie folgt geändert:

1. § 1 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) Der Punkt am Ende von Buchstabe b) wird durch
ein Komma ersetzt.

b) Nach Buchstabe b) wird ein neuer Buchstabe c)
mit folgendem Wortlaut eingefügt: 

„c) Studierende in einem ausbildungsintegrierten
dualen Studium, die vom Geltungsbereich der Ord-

nung für Studierende in ausbildungsintegrierten
dualen Studiengängen erfasst sind.“

2. In § 11 Absatz 4 Buchstabe b) wird die Angabe
„§ 27b Abs. 2“ durch die Angabe „§ 27c Abs. 2“ er-
setzt.

3. In § 19 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 3 Abs.
2 und § 6 Abs. 1“ durch die Angabe „§ 3 Abs. 1 und
2“ ersetzt.

4. In Anlage 1 wird Absatz 1 wie folgt gefasst: 

„(1) Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt 

ab 1. April 2022

im ersten Ausbildungsjahr 1.068,26 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.118,26 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.164,02 Euro
im vierten Ausbildungsjahr 1.227,59 Euro.“

II) Die Änderungen unter Ziffer I) 1. bis 3. treten am
1. Dezember 2021 in Kraft. Die Änderung unter Zif-
fer I) 4. tritt am 1. April 2022 in Kraft. 

Den vorgenannten Beschluss setze ich hiermit für
das Bistum Aachen in Kraft.

Aachen, 20. November 2021
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Arbeits-
vertragsrechts für die (Erz-)Diözesen Aachen, Essen,
Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und Pader-
born (Regional-KODA NW) hat am 6. Oktober 2021 be-
schlossen:

I) Die Ordnung für Schülerinnen in praxisintegrier-
ten Ausbildungsgängen zur Erzieherin nach lan-
desrechtlichen Regelungen (PiA-Ordnung) vom
5. Juli 2019 (Kirchlicher Anzeiger für die Diözese Aa-
chen vom 1. August 2019, Nr. 365, S. 284), zuletzt
geändert am 13. April 2021 (Kirchlicher Anzeiger für
die Diözese Aachen vom 1. Mai 2021, Nr. 53, S. 82),
wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Absatz 1 wird ein neuer Satz 2 mit folgen-
dem Wortlaut eingefügt:

„Diese Ordnung gilt nicht für Studierende in einem
ausbildungsintegrierten dualen Studium, die vom
Geltungsbereich der Ordnung für Studierende in
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ausbildungsintegrierten dualen Studiengängen er-
fasst sind.“

2. § 9 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt:

                                                ab 1. April 2022

– im ersten Ausbildungsjahr       1.190,69 Euro
– im zweiten Ausbildungsjahr     1.252,07 Euro
– im dritten Ausbildungsjahr       1.353,38 Euro.“

3. In § 17 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 3 Abs.
2 und § 6 Abs. 1“ durch die Angabe „§ 3 Abs. 1 und
2“ ersetzt.

II) Die Änderungen unter Ziffer I) 1. und 3. treten am 1.
Dezember 2021 in Kraft. Die Änderung unter Ziffer
I) 2. tritt am 1. April 2022 in Kraft. 

Den vorgenannten Beschluss setze ich hiermit für
das Bistum Aachen in Kraft.

Aachen, 20. November 2021
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Arbeits-
vertragsrechts für die (Erz-)Diözesen Aachen, Essen,
Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und Pader-
born (Regional-KODA NW) hat am 6. Oktober 2021 be-
schlossen:

I) Die Ordnung für Praktikantinnen und Praktikan-
ten vom 30. März 1992 (Kirchlicher Anzeiger für die
Diözese Aachen vom 15. April 1992, Nr. 55, S. 61),
zuletzt geändert am 13. April 2021 (Kirchlicher An-
zeiger für die Diözese Aachen vom 1. Mai 2021, Nr.
53, S. 82), wird wie folgt geändert:

In Anlage 1 wird die Ziffer 1 wie folgt gefasst: 

„1. Das monatliche Entgelt für Praktikantinnen mit
Ausbildung zu den nachstehenden Berufen be-
trägt für: 

– Erzieherinnen, Heilerziehungspflegerinnen 

ab 1. April 2022 1.652,02 Euro 

– Sozialarbeiterinnen, Sozialpädagoginnen,
Heilpädagoginnen 

ab 1. April 2022 1.876,21 Euro.“

II) Die Änderung unter Ziffer I) tritt am 1. April 2022 in
Kraft. 

Den vorgenannten Beschluss setze ich hiermit für
das Bistum Aachen in Kraft.

Aachen, 20. November 2021
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Nr. 2 Beschluss der Bundeskommission der
Arbeitsrechtlichen Kommission des
Deutschen Caritasverbandes e. V.

Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen
Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V. hat
auf ihrer Sitzung am 7. Oktober 2021 folgenden Be-
schluss gefasst:

Anlage 7 zu den AVR 

I. Änderungen in der Anlage 7 zu den AVR 

Die Anlage 7 zu den AVR wird wie folgt neu ge-
fasst: 

„Anlage 7 Ausbildungsverhältnisse 

Teil I. Allgemeiner Teil 

§ 1 Geltungsbereich
(1) 1Diese Anlage gilt für Schüler, Auszubil-
dende, Praktikanten nach abgelegtem Examen
und Studenten*. 2Für die besonderen Regelun-
gen finden die einschlägigen Abschnitte des
Teils II. der Anlage 7 ergänzend Anwendung.
(2) Soweit in den AVR nichts anderes geregelt
ist, gelten die jeweils einschlägigen gesetzli-
chen Vorschriften.

* Nachfolgend einheitlich als Auszubildende be-
zeichnet.

§ 2 Ausbildungsvertrag
(1) 1Die Einrichtung als Träger der praktischen
Ausbildung schließt mit dem Auszubildenden
vor Beginn der Ausbildung einen schriftlichen
Ausbildungsvertrag. 2Zum Ausbildungsvertrag
wird von der Einrichtung der mit der Schule ab-
gestimmte Ausbildungsplan nachgewiesen.
3Der Ausbildungsvertrag muss neben der Be-
zeichnung des Ausbildungsberufs mindestens
enthalten Angaben über
a) die maßgebliche Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung in der jeweils geltenden Fassung
sowie Art, sachliche und zeitliche Gliederung
der Ausbildung,
b) Beginn und Dauer der Ausbildung,
c) Dauer der regelmäßigen täglichen oder wö-
chentlichen Ausbildungszeit,
d) Dauer der Probezeit,
e) Verpflichtung des Auszubildenden zur Teil-



nahme an der theoretischen Ausbildung,
f) Zahlung und Höhe des Ausbildungsentgelts,
g) Dauer des Urlaubs,
h) Voraussetzungen, unter denen der Ausbil-
dungsvertrag gekündigt werden kann,
i) die Geltung der AVR Caritas sowie einen in
allgemeiner Form gehaltenen Hinweis auf die
auf das Ausbildungsverhältnis anzuwendenden
Dienstvereinbarungen.
(2) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie
schriftlich vereinbart werden. 2Sie können ge-
sondert gekündigt werden, soweit dies einzel-
vertraglich vereinbart ist.

§ 3 Ausbildungsvergütung
(1) Der Auszubildende erhält eine monatliche
Ausbildungsvergütung nach dem jeweiligen Ab-
schnitt in Teil II. der Anlage 7.
(2) 1Für die Berechnung und Auszahlung der
Bezüge gilt Abschnitt X der Anlage 1 entspre-
chend. 2Soweit nicht besonders geregelt gelten
für die Zulagen und Zuschläge sowie Bereit-
schaftsdienst- und Rufbereitschaftsentgelte die
Regelungen, die bei dem Träger der prakti-
schen Ausbildung für den Mitarbeiter in dem
Beruf gelten, zu dem die Ausbildung erfolgt,
entsprechend. 3Der Zeitzuschlag für Überstun-
den beträgt 30 v.H. des Stundenentgelts.
(3) Auszubildende erhalten entweder eine
Weihnachtszuwendung nach Abschnitt XIV der
Anlage 1 sowie ein Urlaubsgeld nach §§ 6 bis 9
der Anlage 14 oder eine Jahressonderzahlung
nach § 16 der Anlage 31.
(4) 1Bei der Anwendung dieser Anlage oder an-
derer Anlagen auf der Grundlage dieser Anlage
gilt als Stundenentgelt der auf die Stunde ent-
fallende Anteil der jeweiligen Ausbildungsvergü-
tung. 2Zur Ermittlung dieses Anteils ist die
jeweilige Ausbildungsvergütung durch das
4,348fache der durchschnittlichen regelmäßigen
wöchentlichen Ausbildungszeit zu teilen.

§ 4 Wöchentliche und tägliche Ausbildungszeit
(1) Die regelmäßige durchschnittliche wöchent-
liche Ausbildungszeit und die tägliche Ausbil-
dungszeit der Auszubildenden, die nicht unter
das Jugendarbeitsschutzgesetz fallen, richten
sich nach den für die beim Träger der prakti-
schen Ausbildung in dem künftigen Beruf des
Auszubildenden beschäftigten Mitarbeiter maß-
gebenden Vorschriften über die Arbeitszeit.
(2) Wird das Führen von Berichtsheften (Ausbil-
dungsnachweisen) verlangt, ist den Auszubil-
denden dazu Gelegenheit während der
Ausbildungszeit zu geben.
(3) An Tagen, an denen Auszubildende an
einem theoretischen betrieblichen Unterricht
von mindestens 270 tatsächlichen Unterrichts-
minuten teilnehmen, dürfen sie nicht zur prakti-
schen Ausbildung herangezogen werden.
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(4) 1Unterrichtszeiten einschließlich der Pausen
gelten als Ausbildungszeit. 2Dies gilt auch für die
notwendige Wegezeit zwischen Unterrichtsort
und Ausbildungsstätte, sofern die Ausbildung
nach dem Unterricht fortgesetzt wird.
(5) Im Rahmen des Ausbildungszwecks darf
der Auszubildende auch an Sonntagen und Wo-
chenfeiertagen sowie in der Nacht ausgebildet
werden.
(6) Eine über die durchschnittliche regelmäßige
wöchentliche Ausbildungszeit hinausgehende
Beschäftigung ist nur ausnahmsweise zulässig.

§ 5 Sonstige Ausbildungsbedingungen
(1) Für Belohnungen und Geschenke, Nebentä-
tigkeiten, für die Ausbildung an Samstagen,
Sonntagen, Feiertagen und Vorfesttagen, für
den Bereitschaftsdienst und die Rufbereit-
schaft, für die Überstunden und für die Zeitzu-
schläge gelten die Vorschriften sinngemäß, die
jeweils für die beim Träger der Ausbildung in
dem künftigen Beruf des Auszubildenden be-
schäftigten Mitarbeiter maßgebend sind.
(2) Bei Vorliegen der Voraussetzungen erhält
der Auszubildende

a) die Zulagen nach Abschnitt VIII Abs. e der
Anlage 1 und die Zulagen nach den Anmer-
kungen Nr. 1 zu den Tätigkeitsmerkmalen
der Entgeltgruppen P 4 bis P 9 und 9b bis
12 nach Anhang D der Anlage 31 bzw. Nr. 1
zu den Tätigkeitsmerkmalen der Entgelt-
gruppen P 4 bis P 9 und 9b bis 12 nach An-
hang D der Anlage 32 zur Hälfte,
b) die Wechselschicht- und Schichtzulage
nach den für in dem künftigen Beruf des
Auszubildenden beschäftigten Mitarbeiter
maßgebenden Vorschriften zu drei Vierteln.

(3) 1Sachbezüge sind in Höhe der durch
Rechtsverordnung nach § 17 Abs. 1 Nr. 3 SGB
IV bestimmten Werte anzurechnen, jedoch nicht
über 75 v.H. der Brutto-Ausbildungsvergütung
hinaus. 2Kann der Auszubildende während der
Zeit, für die die Ausbildungsvergütung bei Ar-
beitsunfähigkeit oder bei Erholungsurlaub fort-
zuzahlen ist, Sachbezüge aus berechtigtem
Grund nicht abnehmen, sind diese nach den
Sachbezugswerten abzugelten, jedoch nicht
über 75 v.H. der Brutto-Ausbildungsvergütung
hinaus.

§ 6 Ärztliche Untersuchung
(1) Auszubildende haben auf Verlangen des
Trägers der praktischen Ausbildung vor ihrer
Einstellung ihre körperliche Eignung (Gesund-
heits- und Entwicklungsstand, körperliche Be-
schaffenheit und Arbeitsfähigkeit) durch das
Zeugnis einer Betriebsärztin/eines Betriebsarz-
tes, nachzuweisen, soweit sich der Träger der
praktischen Ausbildung und Auszubildender
nicht auf eine andere Ärztin/einen anderen Arzt



geeinigt haben.
(2) 1Der Träger der praktischen Ausbildung ist
bei begründeter Veranlassung berechtigt, Aus-
zubildende zu verpflichten, durch ärztliche Be-
scheinigung nachzuweisen, dass sie in der Lage
sind, die nach dem Ausbildungsvertrag über-
nommenen Verpflichtungen zu erfüllen. 2Bei der
beauftragten Ärztin/dem beauftragten Arzt kann
es sich um eine Betriebsärztin/einen Betriebs-
arzt handeln, soweit sich Träger der praktischen
Ausbildung und Auszubildender nicht auf eine
andere Ärztin/einen anderen Arzt geeinigt
haben.
(3) Der Träger der praktischen Ausbildung hat
den Auszubildenden, der besonderen Anste-
ckungsgefahren ausgesetzt, mit gesundheitsge-
fährdenden Tätigkeiten beschäftigt oder mit der
Zubereitung von Speisen beauftragt ist, in regel-
mäßigen Zeitabständen oder auf Antrag des
Auszubildenden bei Beendigung des Ausbil-
dungsverhältnisses ärztlich zu untersuchen.
(4) 1Die Kosten der Untersuchung trägt der Trä-
ger der praktischen Ausbildung. 2Das Ergebnis
der ärztlichen Untersuchung ist dem Auszubil-
denden bekanntzugeben.

§ 7 Schweigepflicht
(1) Auszubildende haben in demselben Umfang
Verschwiegenheit zu wahren wie die Beschäf-
tigten des Trägers der praktischen Ausbildung.
(2) Ohne Genehmigung des Trägers der prakti-
schen Ausbildung darf der Auszubildende
a) von Schriftstücken, Zeichnungen oder bild-
lichen Darstellungen,
b) von chemischen Stoffen oder Werkstoffen,
c) von Herstellungsverfahren oder
d) von Maschinenteilen oder anderen geform-
ten Körpern
zu außerdienstlichen Zwecken weder sich noch
einem anderen Kenntnis, Abschriften, Ab- oder
Nachbildungen verschaffen.
(3) Der Auszubildende hat auf Verlangen des
Trägers der praktischen Ausbildung Schriftstü-
cke, Zeichnungen, bildliche Darstellungen usw.
sowie Aufzeichnungen über Vorgänge der Ein-
richtung herauszugeben.
(4) Der Auszubildende hat auch nach Beendi-
gung des Ausbildungsverhältnisses über Ange-
legenheiten, die der Schweigepflicht unter-
liegen, Verschwiegenheit zu bewahren.

§ 8 Entschädigung bei Ausbildungsfahrten
1Abweichend von der bei Dienstreisen und Ab-
ordnungen maßgeblichen Reisekostenregelung
(Anlage 13a) werden bei Reisen zur vorüberge-
henden Ausbildung an einer anderen Einrich-
tung außerhalb des Beschäftigungsortes
(politische Gemeinde) sowie zur Teilnahme am
Unterricht, an Vorträgen, an Arbeitsgemein-
schaften oder an Übungen zum Zwecke der
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Ausbildung die notwendigen Fahrtkosten bis zur
Höhe der Kosten für die Fahrkarte der jeweils
niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig ver-
kehrenden Beförderungsmittels (im Eisenbahn-
verkehr ohne Zuschläge) erstattet.
2Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreiser-
mäßigungen (z.B. Schülerfahrkarten oder Fahr-
karten für Berufstätige) sind auszunutzen.

§ 9 Familienheimfahrten
1Für Familienheimfahrten vom Ort der Ausbil-
dungsanstalt zum Wohnort der Eltern, des Er-
ziehungsberechtigten oder des Ehegatten und
zurück werden dem Auszubildenden monatlich
einmal die notwendigen Fahrtkosten bis zur
Höhe der Kosten der Fahrkarte der jeweils 
niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig 
verkehrenden Beförderungsmittels (im Eisen-
bahnverkehr ohne Zuschläge) – für Familien-
heimfahrten in das Ausland höchstens die
entsprechenden Kosten für die Fahrt bis zum 
inländischen Grenzort – erstattet, wenn der
Wohn ort der Eltern, des Erziehungsberechtigten
oder des Ehegatten so weit vom Ort der Ausbil-
dungsanstalt entfernt ist, dass der Auszubil-
dende nicht täglich zu diesem Wohnort
zurückkehren kann und daher außerhalb woh-
nen muss. 2Möglichkeiten zur Erlangung von
Fahrpreisermäßigungen (z.B. Schülerfahrkarten
oder Fahrkarten für Berufstätige) sind auszunut-
zen.

§ 10 Krankenbezüge
1Bei unverschuldeter Arbeitsunfähigkeit erhält
der Auszubildende bis zur Dauer von sechs Wo-
chen Krankenbezüge in Höhe des Entgeltes,
das ihm während des Erholungsurlaubs zu-
steht. 2Bei der jeweils ersten Arbeitsunfähigkeit,
die durch einen bei dem Träger der praktischen
Ausbildung erlittenen Arbeitsunfall oder durch
eine bei dem Träger der praktischen Ausbildung
zugezogene Berufskrankheit verursacht ist, er-
hält der Auszubildende nach Ablauf des nach
Satz 1 maßgebenden Zeitraums bis zum Ende
der 26. Woche seit dem Beginn der Arbeitsun-
fähigkeit als Krankenbezüge einen Kranken-
geldzuschuss in Höhe des Unterschieds-
betrages zwischen dem Nettoentgelt und der
um die gesetzlichen Beitragsanteile des Auszu-
bildenden zur gesetzlichen Renten-, Arbeitslo-
sen- und sozialen Pflegeversicherung
verminderten Leistungen des Sozialleistungsträ-
gers gezahlt, wenn der zuständige Unfallversi-
cherungsträger den Arbeitsunfall oder die
Berufskrankheit anerkennt. 3Im Übrigen gelten
Abschnitt XII Abs. a Unterabs. 2 der Anlage 1
(Regelungen zur Maßnahme der medizinischen
Vorsorge oder Rehabilitation und Wiederho-
lungserkrankung), Abschnitt XIIa der Anlage 1
(Anzeige- und Nachweispflichten) und Abschnitt



XIIb der Anlage 1 (Forderungsübergang bei
Dritthaftung).

§ 11 Urlaub
1Der Auszubildende erhält Urlaub gemäß der
Anlage 14, soweit nicht eine für den Auszubil-
denden günstigere gesetzliche Regelung be-
steht. 2Der Erholungsurlaub ist nach Möglichkeit
zusammenhängend während der unterrichts-
freien Zeit der beruflichen Schule bzw. Hoch-
schule zu erteilen und in Anspruch zu nehmen.

§ 12 Freistellung vor der Prüfung
1Dem Auszubildenden ist vor der in der Ausbil-
dungsordnung vorgeschriebenen Abschluss-
prüfung an fünf Ausbildungstagen, bei der
Sechstagewoche an sechs Ausbildungstagen
Gelegenheit zu geben, sich ohne Bindung an die
planmäßige Ausbildung auf die Abschlussprü-
fung vorzubereiten. 2Der Anspruch nach Satz 1
verkürzt sich um die Zeit, für die Auszubildende
zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung be-
sonders zusammengefasst werden; der Auszu-
bildende erhält jedoch mindestens zwei freie
Ausbildungstage. 3Dem Auszubildenden ist für
diese Freistellung zur Prüfungsvorbereitung
sowie zu der Freistellung zur Teilnahme an der
Abschlussprüfung die Ausbildungsvergütung
fortzuzahlen.

§ 13 Ausbildungsmittel
Der Träger der Ausbildung hat dem Auszubil-
denden kostenlos die Ausbildungsmittel, Instru-
mente und Apparate zur Verfügung zu stellen,
die zur Ausbildung und zum Ablegen der in der
Ausbildungsordnung vorgeschriebenen Prüfun-
gen (Zwischenprüfungen und Abschlussprü-
fung) erforderlich sind.

§ 14 Schutzkleidung
Für die Gewährung von Schutzkleidung gelten
die für die in dem Beruf beim Träger der prakti-
schen Ausbildung tätigen Beschäftigten jeweils
maßgebenden Bestimmungen, in dem die Aus-
zubildenden ausgebildet werden.

§ 15 Beendigung des Ausbildungsverhältnisses
(1) 1Das Ausbildungsverhältnis endet mit Ablauf
der Ausbildungszeit; abweichende gesetzliche
Regelungen bleiben unberührt. 2Im Falle des
Nichtbestehens der Abschlussprüfung verlän-
gert sich das Ausbildungsverhältnis auf Verlan-
gen der Auszubildenden bis zur nächstmög-
lichen Wiederholungsprüfung, höchstens um ein
Jahr. 3Während des Zeitraumes der Verlänge-
rung wird das Entgelt des letzten regelmäßigen
Ausbildungsabschnittes gezahlt. 4Das Ausbil-
dungsverhältnis endet im Falle des endgültigen
Nichtbestehens spätestens mit der das Ausbil-
dungsverhältnis abschließenden Prüfung.
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(2) Können Auszubildende ohne eigenes Ver-
schulden die Abschlussprüfung erst nach been-
deter Ausbildungszeit ablegen, gilt Absatz 1
Satz 2 entsprechend.
(3) Nach der Probezeit (§ 7 Abs. 4 AT) kann das
Ausbildungsverhältnis unbeschadet der ge-
setzlichen Kündigungsgründe nur gekündigt
werden
a) aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne
Einhalten einer Kündigungsfrist,
b) von Auszubildenden mit einer Kündigungs-
frist von vier Wochen.
(4) 1Eine Kündigung aus einem wichtigen
Grund ist unwirksam, wenn die ihr zugrunde lie-
genden Tatsachen der kündigungsberechtigten
Person länger als 14 Tage bekannt sind. 2Ist ein
vorgesehenes Güteverfahren vor einer außerge-
richtlichen Stelle eingeleitet, so wird bis zu des-
sen Beendigung der Lauf dieser Frist gehemmt.

§ 16 Mitteilungspflicht und Weiterarbeit
(1) 1Beabsichtigt der Träger der Ausbildung,
den Auszubildenden nach Abschluss der Aus-
bildung in ein Dienstverhältnis zu übernehmen,
hat er dies dem Auszubildenden drei Monate
vor dem Ende der Ausbildungszeit schriftlich
mitzuteilen. 2In der Mitteilung kann der Träger
der Ausbildung die Übernahme von dem Ergeb-
nis der in der Ausbildungsordnung vorgeschrie-
benen Abschlussprüfung abhängig machen.
3Innerhalb von vier Wochen nach Zugang der
Mitteilung hat der Auszubildende schriftlich zu
erklären, ob er beabsichtigt, in ein Dienstverhält-
nis zu dem Träger der Ausbildung zu treten. 4Be-
absichtigt der Träger der Ausbildung, den
Auszubildenden nicht in ein Dienstverhältnis zu
übernehmen, hat er ihm dies drei Monate vor
dem Ende der Ausbildungszeit schriftlich mitzu-
teilen.
(2) Wird der Auszubildende im Anschluss an
das Ausbildungsverhältnis beschäftigt, ohne
dass hierüber ausdrücklich etwas vereinbart
worden ist, so gilt ein Arbeitsverhältnis auf un-
bestimmte Zeit als begründet.

§ 17 Sonstige Bestimmungen
(1) Soweit in dieser Anlage für Auszubildende
keine abweichenden Regelungen vorgesehen
sind, finden die AVR entsprechend Anwendung.
(2) Die Ausbildungszeit des Auszubildenden
wird auf die Beschäftigungszeit (§ 11 AT) und
die Dienstzeit (§ 11a AT) nicht angerechnet.
(3) Auszubildende, die im unmittelbaren An-
schluss an ihre jeweilige Ausbildung von ihrem
Träger der praktischen Ausbildung in ein Dienst-
verhältnis übernommen werden und Anspruch
auf eine Jahressonderzahlung oder eine Weih-
nachtszuwendung haben, erhalten einmalig 
zusammen mit der anteiligen Jahressonderzah-
lung oder Weihnachtszuwendung aus dem



Dienstverhältnis die anteilige Jahressonderzah-
lung oder Weihnachtszuwendung aus dem Aus-
bildungsverhältnis.

Teil II. Besonderer Teil

A. Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum
Pflegefachmann 

§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Dieser Abschnitt gilt für Auszubildende, die
eine Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum
Pflegfachmann im Sinne des Gesetzes über die
Pflegeberufe vom 17. Juli 2017 (Pflegeberufe-
gesetz – PflBG) absolvieren.
(2) 1Der Auszubildende muss die Vorausset-
zung für den Zugang zur Ausbildung nach § 11
PflBG erfüllen. 2Vor Beginn des Ausbildungsver-
hältnisses ist ein schriftlicher Ausbildungsver-
trag zwischen dem Dienstgeber als Träger der
praktischen Ausbildung im Sinne des § 8 PflBG
und dem Auszubildenden zu schließen. 3Der
Ausbildungsvertrag muss die Angaben nach 
§ 2 des Teils I. der Anlage 7 sowie den Mindest-
inhalt nach § 16 Abs. 2 PflBG enthalten.
(3) Soweit in Anlage 7 und in gesetzlichen Re-
gelungen für den Auszubildenden keine beson-
deren Vorschriften vorgesehen sind, finden die
Vorschriften entsprechend Anwendung, die 
jeweils für die beim Träger der praktischen Aus-
bildung in dem künftigen Beruf des Auszubil-
denden beschäftigten Mitarbeiter maßgebend
sind.

§ 2 Ausbildungsdauer
1Die Ausbildungsdauer beträgt in Vollzeit drei
Jahre. 2In Teilzeit beträgt die Ausbildungsdauer
höchstens fünf Jahre. 3Sie kann durch Anrech-
nung gleichwertiger Ausbildungen im Sinne des
§ 12 PflBG um bis zu zwei Drittel verkürzt wer-
den.

§ 3 Ausbildungsvergütung
(1) 1Der Auszubildende erhält monatlich eine
Ausbildungsvergütung. 2Sie beträgt:
ab 1. April 2021

im ersten Ausbildungsjahr 1.165,69 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.227,07 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.328,38 Euro

ab 1. April 2022
im ersten Ausbildungsjahr 1.190,69 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.252,07 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.353,38 Euro

3Bei einer Ausbildung in Teilzeit über insgesamt
vier Jahre beträgt abweichend von Satz 2 das
Ausbildungsjahr jeweils 16 Monate. 4Bei einer
Ausbildung in Teilzeit über insgesamt fünf Jahre
beträgt abweichend von Satz 2 das Ausbil-
dungsjahr jeweils 20 Monate.
(2) 1Erfolgt eine Verkürzung der Ausbildungszeit
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durch Anrechnung nach § 2 Satz 3 des Ab-
schnitts A des Teils II. der Anlage 7, wird zur Be-
stimmung des Ausbildungsjahres nach Absatz
1 die angerechnete Ausbildungszeit ebenfalls
berücksichtigt. 2Wird die Ausbildungszeit
gemäß § 21 Abs. 2 PflBG verlängert, erhält der
Auszubildende während der verlängerten Aus-
bildungszeit die Ausbildungsvergütung mit der
Maßgabe, dass nach dem dritten Jahr der Aus-
bildung die Ausbildungsvergütung des dritten
Ausbildungsjahres anzuwenden ist.
(3) Für die Berechnung und Auszahlung der Be-
züge gilt Abschnitt X der Anlage 1 entspre-
chend mit der Maßgabe, dass abhängig davon,
in welcher Einrichtung des Trägers der prakti-
schen Ausbildung der Auszubildende im maß-
geblichen Zeitraum die Ausbildung absolviert,
die Werte der Anlagen 31 oder 32 zugrunde ge-
legt werden, abgesehen der Ausbildungsvergü-
tung nach Absatz 1.
(4) Der Auszubildende erhält zusätzlich zur
Ausbildungsvergütung eine monatliche Zulage
in Höhe von 11,11 Euro.
(5) 1Auszubildende erhalten eine Jahressonder-
zahlung in entsprechender Anwendung des § 16
der Anlage 31. 2In Abweichung von § 16 Absatz
2 Satz 1 der Anlage 31 beträgt der Bemes-
sungssatz 90 v.H.

§ 4 Beendigung der Ausbildung
(1) 1Bei einer Kündigung durch den Träger der
praktischen Ausbildung ist das Benehmen mit
der Pflegeschule herzustellen. 2In den Fällen des
§ 15 Abs. 3 Buchstabe a des Teils I. der Anlage
7 sind die Kündigungsgründe anzugeben.
(2) Werden Auszubildende im Anschluss an das
Ausbildungsverhältnis beschäftigt, ohne dass
hierüber ausdrücklich etwas vereinbart worden
ist, so gilt ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte
Zeit als begründet.

B. Ausbildung zum Anästhesietechnischen,
zum Operationstechnischen Assistenten
oder zum Notfallsanitäter

§ 1 Anwendungsbereich
(1) 1Dieser Abschnitt gilt für Auszubildende, die
eine Ausbildung zur Anästhesietechnischen As-
sistentin oder zur Operationstechnischen Assis-
tentin nach dem Gesetz über den Beruf der
Anästhesietechnischen Assistentin und des An-
ästhesietechnischen Assistenten und über den
Beruf der Operationstechnischen Assistentin
und des Operationstechnischen Assistenten
(Anästhesietechnische- und Operationstechni-
sche-Assistenten-Gesetz – ATA-OTA-G) vom 
14. Dezember 2019 sowie für Auszubildende,
die eine Ausbildung zum Notfallsanitäter nach
dem Notfallsanitätergesetz vom 22. Mai 2013



(NotSanG) absolvieren. 2Hierunter fallen auch
Auszubildende, die bis zum 31. Dezember 2021
eine Ausbildung nach der Empfehlung der Deut-
schen Krankenhausgesellschaft (DKG) begon-
nen haben.
(2) 1Voraussetzung der Anwendung ist, dass
die Einrichtung der praktischen Ausbildung oder
die mit ihr in Trägerschaft verbundene Schule
Ausbildungsträger ist. 2Ist die Schule Ausbil-
dungsträger, gilt sie für die Anwendung der Re-
gelungen dieser Anlage zusammen mit der mit
ihr in Trägerschaft verbundene Einrichtung der
praktischen Ausbildung als Träger der prakti-
schen Ausbildung im Sinne des § 2 des Teils I.
der Anlage 7.

§ 2 Ausbildungsdauer
1Die Ausbildungsdauer beträgt in Vollzeit drei
Jahre. 2In Teilzeit beträgt die Ausbildungsdauer
höchstens fünf Jahre. 3Sie kann durch Anrech-
nung gleichwertiger Ausbildungen um bis zu
zwei Drittel verkürzt werden.

§ 3 Ausbildungsvergütung
(1) 1Der Auszubildende erhält monatlich eine
Ausbildungsvergütung. 2Sie beträgt:
ab 1. April 2021

im ersten Ausbildungsjahr 1.165,69 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.227,07 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.328,38 Euro

ab 1. April 2022
im ersten Ausbildungsjahr 1.190,69 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.252,07 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.353,38 Euro

3Bei einer Ausbildung in Teilzeit über insgesamt
vier Jahre beträgt abweichend von Satz 2 das
Ausbildungsjahr jeweils 16 Monate. 4Bei einer
Ausbildung in Teilzeit über insgesamt fünf Jahre
beträgt abweichend von Satz 2 das Ausbil-
dungsjahr jeweils 20 Monate.
(2) 1Erfolgt eine Verkürzung der Ausbildungszeit
durch Anrechnung nach § 2 Satz 3 des Ab-
schnitts B des Teils II. der Anlage 7, wird zur Be-
stimmung des Ausbildungsjahres nach Absatz
1 die angerechnete Ausbildungszeit ebenfalls
berücksichtigt. 2Wird die Ausbildungszeit ver-
längert, erhält der Auszubildende während der
verlängerten Ausbildungszeit die Ausbildungs-
vergütung mit der Maßgabe, dass nach dem
dritten Jahr der Ausbildung die Ausbildungsver-
gütung des dritten Ausbildungsjahres anzuwen-
den ist.
(3) Der Auszubildende erhält zusätzlich zur
Ausbildungsvergütung eine monatliche Zulage
in Höhe von 11,11 Euro.
(4) 1Auszubildende erhalten eine Jahressonder-
zahlung in entsprechender Anwendung des § 16
der Anlage 31. 2In Abweichung von § 16 Abs. 2
Satz 1 der Anlage 31 beträgt der Bemessungs-
satz 90 v.H.
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§ 4 Beendigung der Ausbildung
1Bei einer Kündigung durch die Einrichtung der
praktischen Ausbildung ist das Benehmen mit
der Schule herzustellen. 2In den Fällen des § 15
Abs. 3 Buchstabe a des Teils I. der Anlage 7
sind die Kündigungsgründe anzugeben.

C. Ausbildung zum Pflegehelfer und zum Pfle-
geassistent

§ 1 Anwendungsbereich
Dieser Abschnitt gilt für Auszubildende, die eine
nach Landesrecht geregelte Ausbildung zum
Pflegehelfer oder zum Pflegeassistent absolvie-
ren.

§ 2 Ausbildungsdauer
1Die Ausbildungsdauer beträgt in Vollzeitform
mindestens ein Jahr und höchstens zwei Jahre.
2In Teilzeitform beträgt die Ausbildungsdauer
vorbehaltlich anderer landesrechtlicher Rege-
lung höchstens das Zweifache der Ausbildungs-
dauer in Vollzeitform. 3Die landesrechtlich
vorgesehene Regeldauer kann durch Anrech-
nung gleichwertiger Ausbildungen im landes-
rechtlich zulässigen Rahmen verkürzt werden.

§ 3 Ausbildungsvergütung
(1) 1Der Auszubildende erhält monatlich eine
Ausbildungsvergütung. 2Sie beträgt:
ab 1. April 2021

im ersten Ausbildungsjahr 1.089,91 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.147,21 Euro

ab 1. April 2022
im ersten Ausbildungsjahr 1.114,91 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.173,21 Euro

3Bei einer Ausbildung in Teilzeit über insgesamt
drei Jahre beträgt abweichend von Satz 2 das
Ausbildungsjahr 18 Monate, bei insgesamt über
vier Jahre 24 Monate
(2) 1Erfolgt eine Verkürzung der Ausbildungszeit
durch Anrechnung nach § 2 Satz 3 des Ab-
schnitts C des Teils II. der Anlage 7, wird zur Be-
stimmung des Ausbildungsjahres nach Absatz
1 die angerechnete Ausbildungszeit ebenfalls
berücksichtigt. 2Wird die Ausbildungszeit ver-
längert, erhält der Auszubildende während der
verlängerten Ausbildungszeit die Ausbildungs-
vergütung mit der Maßgabe, dass nach dem
zweiten Jahr der Ausbildung die Ausbildungs-
vergütung des zweiten Ausbildungsjahres anzu-
wenden ist.
(3) Für die Berechnung und Auszahlung der Be-
züge gilt Abschnitt X der Anlage 1 entspre-
chend mit der Maßgabe, dass die Werte der
Anlage 31 zugrunde gelegt werden, abgesehen
der Ausbildungsvergütung nach Absatz 1.
(4) 1Auszubildende erhalten eine Jahressonder-
zahlung in entsprechender Anwendung des § 16



der Anlage 31. 2In Abweichung von § 16 Abs. 2
Satz 1 der Anlage 31 beträgt der Bemessungs-
satz 90 v.H.

§ 4 Anzuwendende Regelungen
Im Übrigen finden die Regelungen des Ab-
schnitts A des Teils II. der Anlage 7. entspre-
chende Anwendung, soweit hier dazu nichts
geregelt ist.

D. Ausbildung in praxisintegrierten Ausbil-
dungsgängen zum Erzieher und in betrieb-
lich-schulischen Gesundheitsberufen 

§ 1 Anwendungsbereich
(1) Dieser Abschnitt gilt für Auszubildende, die
in praxisintegrierten Ausbildungsgängen zum
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Erzieher nach landesrechtlichen Regelungen
ausgebildet werden sowie für Auszubildende in
den Gesundheitsberufen Diätassistent, Ergothe-
rapeut, Logopäde, Medizinisch-technischer La-
boratoriumsassistent, Medizinisch-technischer
Radiologieassistent, Medizinisch-technischer
Assistent für Funktionsdiagnostik, Orthoptist
oder Physiotherapeut, deren praktische Ausbil-
dung bei einer Einrichtung im Geltungsbereich
der AVR (§ 2 Abs. 1 AT) erfolgt, die entweder
vom selben Träger wie die die theoretische Aus-
bildung erbringende Schule getragen ist oder
die eine Kooperationsvereinbarung mit dieser
Schule getroffen hat.
(2) Den Gesundheitsberufen im Sinne des Ab-
satzes 1 liegen folgende Vorschriften zu Grun-
de:

Ausbildungen Gesetzliche Vorschriften in der jeweils aktuellen Fassung

1. Orthoptisten
Orthoptistengesetz vom 28. November 1989 (BGBl. I S. 2061)
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Orthoptistinnen und
Orthoptisten vom 21. März 1990 (BGBl. I S. 563)

2. Logopäden
Gesetz über den Beruf des Logopäden vom 7. Mai 1980
(BGBl. I S. 529)
Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Logopäden vom 
1. Oktober 1980 (BGBl. I S. 1892)

3.

a) Medizinisch-technische Laboratori-
umsassistenten
b) Medizinisch-technische Radiologie-
assistenten
c) Medizinisch-technische Assistenten
für Funktionsdiagnostik

MTA-Gesetz vom 2. August 1993 (BGBl. I S. 1402)
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für technische Assis-
tenten in der Medizin vom 25. April 1994 (BGBl. I S. 922)

4. Ergotherapeuten
Ergotherapeutengesetz vom 25. Mai 1976 (BGBl. I S. 1246)
Ergotherapeuten-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung vom
2. August 1999 (BGBl. I S. 1731)

5. Physiotherapeuten
Masseur- und Physiotherapeutengesetz vom 26. Mai 1994
(BGBl. I S. 1084)
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Physiotherapeuten
vom 6. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3786)

6. Diätassistenten
Diätassistentengesetz vom 8. März 1994 (BGBl. I S. 446)
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Diätassistentinnen
und Diätassistenten vom 1. August 1994 (BGBl. I S. 2088)



§ 2 Ausbildungsvergütung
(1) 1Der Auszubildende erhält monatlich eine
Ausbildungsvergütung. 2Sie beträgt für Auszu-
bildende in den Gesundheitsberufen im Sinne
dieses Abschnittes
ab 1. April 2021

im ersten Ausbildungsjahr 1.040,24 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.100,30 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.197,03 Euro

ab 1. April 2022
im ersten Ausbildungsjahr 1.065,24 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.125,30 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.222,03 Euro

3Für Auszubildende in praxisintegrierten Ausbil-
dungsgängen im Sinne dieses Abschnittes fin-
den die Ausbildungsvergütungshöhen nach § 3
Abs. 3 des Abschnittes A des Teils II. der Anlage
7 Anwendung.
(2) Der Auszubildende erhält zusätzlich zur
Ausbildungsvergütung eine monatliche Zulage
in Höhe von 11,11 Euro.
(3) Auszubildende in einem Ausbildungsberuf,
dessen Absolventen beim Träger der prakti-
schen Ausbildung regelmäßig nach den Anlage
2, 2d und 2e eingruppiert sind, erhalten eine
Weihnachtszuwendung nach Abschnitt XIV der
Anlage 1 sowie ein Urlaubsgeld nach §§ 6 bis 9
der Anlage 14. Andere Auszubildende erhalten
eine Jahressonderzahlung in entsprechender
Anwendung des § 3 Abs. 5 des Abschnittes A
des Teils II. der Anlage 7.

§ 3 Anzuwendende Regelungen
Im Übrigen finden die Regelungen des Ab-
schnitts A des Teils II. der Anlage 7 entspre-
chende Anwendung, soweit hier dazu nichts
geregelt ist.

E. Auszubildende in der dualen Berufsausbil-
dung 

§ 1 Anwendungsbereich
Dieser Abschnitt gilt für betrieblich Auszubil-
dende in den Einrichtungen im Geltungsbereich
der AVR (§ 2 Abs. 1 AT) für die Dauer der Aus-
bildungszeit.

§ 2 Ausbildungsvergütung
(1) 1Der Auszubildende erhält monatlich eine
Ausbildungsvergütung. 2Sie beträgt:
ab 1. April 2021

im ersten Ausbildungsjahr 1.043,26 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.093,20 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.139,02 Euro
im vierten Ausbildungsjahr 1.202,59 Euro

ab 1. April 2022
im ersten Ausbildungsjahr 1.068,26 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.118,20 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.164,02 Euro
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im vierten Ausbildungsjahr 1.227,59 Euro
(2) Wird aufgrund der Ausbildungsbestimmun-
gen (Berufsbild usw.) ein erfolgreicher Handels-
schulabschluss oder eine andere Vorbildung auf
die Ausbildungszeit angerechnet, so gilt für die
Höhe des Entgeltes der Zeitraum, um den die
Ausbildungszeit verkürzt wird, als abgeleistete
Ausbildungszeit.
(3) Hat der Auszubildende vor der Beendigung
der vereinbarten Ausbildungszeit die Ab-
schlussprüfung bestanden, so erhält er, wenn er
weiterbeschäftigt wird, von dem Tage an, der
auf den Tag der bestandenen Abschlussprüfung
folgt, die seiner Tätigkeit entsprechenden Be-
züge nach den Bestimmungen der AVR.
(4) Auszubildende erhalten eine Weihnachtszu-
wendung nach Abschnitt XIV der Anlage 1
sowie ein Urlaubsgeld nach §§ 6 bis 9 der An-
lage 14.

F. Studieren in ausbildungsintegrierten dualen
Studiengängen 

§ 1 Anwendungsbereich
1Dieser Abschnitt gilt für Auszubildende, die mit
Einrichtungen einen Vertrag für die Teilnahme an
einem ausbildungsintegrierten dualen Studien-
gang abschließen. 2Voraussetzung dafür, dass
dieser Abschnitt auf Auszubildende Anwendung
findet, ist auch, dass die Auszubildenden in
einem staatlich anerkannten beziehungsweise
als staatlich anerkannt geltenden Ausbildungs-
beruf nach den Abschnitten A, B, D oder E des
Teils II. der Anlage 7 ausgebildet werden. 3Das
ausbildungsintegrierte Studium verbindet auf
der Grundlage des Ausbildungsvertrages die
Ausbildung in diesen Berufen mit einem Stu-
dium, das in einem vom Träger der praktischen
Ausbildung vorgegebenen Studiengang an einer
Hochschule absolviert wird. 4Es gliedert sich in
einen Ausbildungsteil und einen Studienteil, die
beide jeweils dem Erreichen der entsprechen-
den Abschlussqualifikation dienen.

§ 2 Ausbildungsvertrag und Kündigungsfristen
1Die Form des Ausbildungsnachweises erfolgt
nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) für Aus-
zubildende mit einem Ausbildungsteil nach 
Abschnitt E des Teils II. der Anlage 7. 2Bei Aus-
zubildenden mit einem Ausbildungsteil nach Ab-
schnitt A des Teils II der Anlage 7 mit einer
integrierten Ausbildung nach dem Pflegeberu-
fegesetz (PflBG) muss der Ausbildungs- und
Studienvertrag darüber hinaus folgende Anga-
ben enthalten:
a) den gewählten Vertiefungseinsatz ein-
schließlich einer Ausrichtung nach § 7 Abs. 4
Satz 2 PflBG,
b) Verpflichtung der Auszubildenden zum Be-



such der Ausbildungsveranstaltungen der Pfle-
geschule,
c) Umfang etwaiger Sachbezüge nach § 19
Abs. 2 PflBG,
d) Hinweis auf die Rechte als Mitarbeiter im
Sinne von § 3 MAVO.
3Unberührt bleiben weitere zwingende Anforde-
rungen an den Inhalt des Ausbildungsvertrages
in gesetzlichen Ausbildungsregelungen.

§ 3 Nachweispflichten
(1) 1Die Leistungsnachweise aus dem jeweili-
gen Ausbildungsteil sind Bestandteil der Perso-
nalakte der Auszubildenden. 2Hierzu haben die
Auszubildenden die von den Hochschulen aus-
zustellenden Leistungsübersichten nach den je-
weiligen Studien- und Prüfungsordnungen
sowie eine Abschrift des Abschlusszeugnisses
beziehungsweise nach den Berufs- oder Pflege-
schulen unverzüglich nach Aushändigung dem
Träger der praktischen Ausbildung vorzulegen.
(2) 1Beurteilungen sind Auszubildenden unver-
züglich bekannt zu geben. 2Die Bekanntgabe ist
aktenkundig zu machen.

§ 4 Wöchentliche und tägliche Ausbildungs-
und Studienzeit
(1) 1Die regelmäßige durchschnittliche wö-
chentliche Ausbildungs- und Studienzeit und
tägliche Ausbildungs- und Studienzeit der Aus-
zubildenden richten sich während der fachtheo-
retischen Abschnitte nach der jeweiligen
Ausbildungs-, Studien- und Prüfungsordnung.
2Die regelmäßige durchschnittliche wöchentli-
che Ausbildungs- und Studienzeit der Auszubil-
denden, die nicht unter das Jugendarbeits-
schutzgesetz fallen, richtet sich während der
berufspraktischen Abschnitte beim Träger der
praktischen Ausbildung nach den für die Mitar-
beiter des Trägers der praktischen Ausbildung
maßgebenden Vorschriften über die Arbeitszeit.
3Die Sätze 1 und 2 gelten auch bei der Durch-
führung von berufspraktischen Abschnitten ein-
schließlich der praktischen Ausbildung des
Ausbildungsteils bei einem Dritten. 4In dem Aus-
bildungs- und Studienvertrag nach § 2 Ab-
schnitt F des Teils II. der Anlage 7 werden die
berufspraktischen Abschnitte verbindlich in
einem Ausbildungs- und Studienplan vereinbart.
(2) An Tagen, an denen Auszubildende fach-
theoretische Studienabschnitte an der Hoch-
schule absolvieren, gilt die tägliche
Ausbildungs- und Studienzeit als erfüllt.

§ 5 Ausbildungsvergütung
(1) 1Auszubildende erhalten bis zum Ablauf des
Kalendermonats, in dem die Abschlussprüfung
des Ausbildungsteils erfolgreich abgelegt wird,
ein Studienentgelt, das sich aus einem monatli-
chen Entgelt und einer monatlichen Zulage zu-
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sammensetzt. 2Das monatliche Entgelt beträgt
für Auszubildende in einem ausbildungsinte-
grierten dualen Studiengang mit einem Ausbil-
dungsteil nach
a) Abschnitt A und Abschnitt B. sowie der pra-
xisintegrierten Erzieherausbildung nach Ab-
schnitt D des Teils II. der Anlage 7
ab 1. April 2021

im ersten Ausbildungsjahr 1.165,69 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.227,07 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.328,38 Euro

ab 1. April 2022
im ersten Ausbildungsjahr 1.190,69 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.252,07 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.353,38 Euro

b) nach Abschnitt E des Teils II. der Anlage 7
ab 1. April 2021

im ersten Ausbildungsjahr 1.043,26 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.093,20 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.139,02 Euro
im vierten Ausbildungsjahr 1.202,59 Euro

ab 1. April 2022
im ersten Ausbildungsjahr 1.068,26 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.118,20 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.164,02 Euro
im vierten Ausbildungsjahr 1.227,59 Euro

c) nach Abschnitt D des Teils II. der Anlage 7
(betrieblich-schulische Gesundheitsberufe)
ab 1. April 2021

im ersten Ausbildungsjahr 1.040,24 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.100,30 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.197,03 Euro

ab 1. April 2022
im ersten Ausbildungsjahr 1.065,24 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.125,30 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.222,03 Euro

3Die monatliche Zulage beträgt 150 Euro. 4Die
Zulage erfolgt als monatliche Pauschale und
damit unabhängig von der zeitlichen Verteilung
der Ausbildungs- und Studienanteile.
(2) Nach dem Ablauf des Kalendermonats, in
dem die Abschlussprüfung des Ausbildungsteils
erfolgreich abgelegt wurde, erhalten die Auszu-
bildenden anstelle des Studienentgelts nach
Absatz 1 bis zur Beendigung des ausbildungs-
integrierten dualen Studiums ein monatliches
Ausbildungsentgelt in Höhe von für Auszubil-
dende in einem ausbildungsintegrierten dualen
Studiengang mit einem Ausbildungsteil
a) nach Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a
ab 1. April 2021: 1.490,00 Euro
ab 1. April 2022: 1.515,00 Euro
b) nach Absatz 1 Satz 2 Buchstabe b
ab 1. April 2021: 1.300,00 Euro
ab 1. April 2022: 1.325,00 Euro
c) nach Absatz 1 Satz 2 Buchstabe c
ab 1. April 2021: 1.360,00 Euro
ab 1. April 2022: 1.385,00 Euro
(3) Der Träger der praktischen Ausbildung
übernimmt die notwendigen Studiengebühren.



(4) Ist wegen des Besuchs einer weiterführen-
den oder einer berufsbildenden Schule oder
wegen einer Berufsausbildung in einer sonsti-
gen Einrichtung die Ausbildungszeit des Ausbil-
dungsteils verkürzt, gilt für die Höhe des
Studienentgelts nach Absatz 1 der Zeitraum, um
den die Ausbildungszeit des Ausbildungsteils
verkürzt wird, als abgeleistete Ausbildungszeit.
(5) Wird bei einem ausbildungsintegrierten dua-
len Studiengang mit einem Ausbildungsteil nach
Maßgabe des Abschnitts E des Teils II. der An-
lage 7 die Ausbildungszeit des Ausbildungsteils

a) im Falle des Nichtbestehens der 
Abschlussprüfung auf Verlangen der Auszu-
bildenden bis zur nächstmöglichen Wieder-
holungsprüfung, höchstens um ein Jahr,
verlängert oder
b) auf Antrag der Auszubildenden nach § 8
Abs. 2 BBiG von der zuständigen Stelle oder
nach § 27c Abs. 2 der Handwerksordnung
(HwO) von der Handwerkskammer verlän-
gert,
wird während des Zeitraums der Verlänge-
rung das Studienentgelt nach Absatz 1 Satz
2 in Verbindung mit Satz 2 Buchstabe a des
letzten regelmäßigen Ausbildungsabschnitts
des Ausbildungsteils gezahlt.

(6) 1Können Auszubildende bei einem ausbil-
dungsintegrierten dualen Studiengang mit
einem Ausbildungsteil nach dem Abschnitt E
des Teils II. der Anlage 7 ohne eigenes Verschul-
den die Abschlussprüfung des Ausbildungsteils
erst nach beendeter Ausbildungszeit ablegen,
erhalten die Auszubildenden bis zur Ablegung
der Abschlussprüfung des Ausbildungsteils ein
Studienentgelt nach Absatz 1 Satz 1 in Verbin-
dung mit Satz 2 Buchstabe b für den letzten re-
gelmäßigen Ausbildungsabschnitt. 2Im Falle des
Bestehens der Prüfung erhalten die Auszubil-
denden darüber hinaus rückwirkend von dem
Zeitpunkt an, an dem der Ausbildungsteil geen-
det hat, den Unterschiedsbetrag zwischen dem
ihnen gezahlten Studienentgelt nach Satz 1 und
dem für das vierte Ausbildungsjahr maßgeben-
den Studienentgelt nach Absatz 1 Satz 1 in Ver-
bindung mit Satz 2 Buchstabe b.
(7) 1Für Auszubildende mit einem Ausbildungs-
teil nach Abschnitt A oder Abschnitt D des Teils
II. der Anlage 7 beträgt der Zeitzuschlag für
Nachtarbeit mindestens 1,28 Euro pro Stunde.
2Auszubildende mit einem Ausbildungsteil nach
Abschnitt A oder Abschnitt D des Teils II. der
Anlage 7 erhalten die Wechselschicht- und
Schichtzulage nach den für in dem künftigen
Beruf des Auszubildenden beschäftigten Mitar-
beiter maßgebenden Vorschriften zu 75 v.H.
(8) 1Auszubildende mit einem Ausbildungsteil
nach Abschnitt E des Teils II. der Anlage 7 er-
halten bis zum Abschluss des Ausbildungsteils
einmal jährlich einen Lernmittelzuschuss in
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Höhe von 50 Euro brutto. 2§ 13 Teil I. der Anlage
7 bleibt unberührt. 3Der Lernmittelzuschuss ist
möglichst mit dem Ausbildungsentgelt des ers-
ten Monats des jeweiligen Ausbildungsjahres zu
zahlen; er ist spätestens im Zahlungsmonat
September des betreffenden Ausbildungsjahres
fällig.
(9) Der Auszubildende erhält zusätzlich zur Aus-
bildungsvergütung eine monatliche Zulage in
Höhe von 11,11 Euro.

§ 6 Zusatzurlaub
Auszubildende mit einem Ausbildungsteil nach
Abschnitt A oder Abschnitt D des Teils II. der
Anlage 7, die im Ausbildungsteil im Schicht-
dienst eingesetzt werden, erhalten im zweiten
und dritten Jahr des Ausbildungsteils pauschal
jeweils einen Tag Zusatzurlaub.

§ 7 Ausbildungs- und Studienmaßnahmen au-
ßerhalb der Ausbildungsstätte
(1) 1Die nachgewiesenen notwendigen Kosten
einer Unterkunft am auswärtigen Ort (außerhalb
der politischen Gemeinde) werden, soweit nicht
eine unentgeltliche Unterkunft zur Verfügung
steht, erstattet soweit der durch § 2 SvEV fest-
gelegte Rahmen nicht überschritten wird. 2Zu
den Auslagen des bei notwendiger auswärtiger
Unterbringung entstehenden Verpflegungs-
mehraufwands wird für volle Kalendertage der
Anwesenheit am auswärtigen Ausbildungsort
ein Verpflegungszuschuss in Höhe der nach der
Sozialversicherungsentgeltverordnung maßge-
benden Sachbezugswerte für Frühstück, Mit-
tagessen und Abendessen gewährt. 3Bei
unentgeltlicher Verpflegung wird der jeweilige
Sachbezugswert einbehalten. 4Bei einer über ein
Wochenende oder einen Feiertag hinaus andau-
ernden Ausbildungsmaßnahme werden die da-
durch entstandenen Mehrkosten für Unterkunft
und Verpflegungsmehraufwand nach Maßgabe
der Sätze 1 bis 3 erstattet. 5Die Sätze 1 bis 4
gelten auch für Reisen im Rahmen der fach-
theoretischen Studienabschnitte, die Bestand-
teil von Studien- und Prüfungsordnungen sind,
wenn die Hochschule außerhalb der politischen
Gemeindegrenze der Ausbildungsstätte liegt.

Anmerkung zu Absatz 1:
1Als „notwendig“ sind im Allgemeinen diejeni-
gen Kosten anzusehen, die entstehen, wenn
dem Auszubildenden die tägliche Heimkehr
nicht möglich bzw. unzumutbar (i.S.v. § 140
Abs. 4 Sätze 1 bis 3 SGB III) ist. 2Diese notwen-
digen Kosten werden für die Gesamtdauer der
Ausbildung an der auswärtigen Hochschule er-
stattet.

(2) 1Bei Reisen von Auszubildenden mit einem
Ausbildungsteil nach dem Abschnitt E des Teils



II. der Anlage 7, die im Rahmen des Ausbil-
dungsteils für den Besuch einer auswärtigen
Berufsschule erfolgen, werden die notwendigen
Fahrtkosten erstattet, soweit sie monatlich 6 v.
H. des Studienentgelts nach § 5 Abs. 1 Ab-
schnitt F des Teils II. der Anlage 7 für das erste
Studienjahr übersteigen. 2Satz 1 gilt nicht, so-
weit die Fahrtkosten nach landesrechtlichen
Vorschriften von einer Körperschaft des öffent-
lichen Rechts getragen werden. 3Die notwen-
digen Auslagen für Unterkunft und
Verpflegungsmehraufwand werden bei Besuch
der regulären auswärtigen Berufsschule im
Blockunterricht entsprechend Absatz 1 Sätze 1
bis 4 erstattet. 4Leistungen Dritter sind anzu-
rechnen.
(3) Bei Abordnungen und Zuweisungen von
Auszubildenden mit einem Ausbildungsteil nach
Abschnitt E des Teils II. der Anlage 7 die im Rah-
men des Ausbildungsteils erfolgen, werden die
Kosten nach Maßgabe des Absatzes 1 erstat-
tet.

§ 8 Jahressonderzahlung
(1) 1Auszubildende mit einem Ausbildungsteil
nach Abschnitt A oder Abschnitt D des Teils II.
der Anlage 7 erhalten eine Jahressonderzahlung
in entsprechender Anwendung des § 16 der An-
lage 31. 2In Abweichung von § 16 Abs. 2 Satz 1
der Anlage 31 beträgt der Bemessungssatz 90
v.H. des den Auszubildenden für November zu-
stehenden Studienentgelts (§ 5 Abs. 1 Abschnitt
F des Teils II. der Anlage 7).
(2) Auszubildende mit einem Ausbildungsteil
nach Abschnitt E des Teils II. der Anlage 7 er-
halten eine Weihnachtszuwendung nach Ab-
schnitt XIV der Anlage 1 sowie ein Urlaubsgeld
nach §§ 6 bis 9 der Anlage 14.

§ 9 Beendigung, Verkürzung und Verlängerung
des Vertragsverhältnisses
(1) Das Ausbildungs- und Studienverhältnis
endet mit dem Ablauf der im Ausbildungs- und
Studienvertrag vereinbarten Vertragslaufzeit.
(2) Das Ausbildungs- und Studienverhältnis
endet zudem:

a) bei wirksamer Kündigung (§ 15 des Teils
I. der Anlage 7) oder
b) bei Exmatrikulation durch die Hochschule
nach der jeweiligen Studien- und Prüfungs-
ordnung oder
c) bei endgültigem Nichtbestehen einer not-
wendigen Ausbildungsprüfung des Ausbil-
dungsteils; dies gilt nicht, wenn sich im Falle
des Nichtbestehens der Abschlussprüfung
der Ausbildungsteil auf Verlangen der Aus-
zubildenden bis zur nächstmöglichen Wie-
derholungsprüfung, höchstens um ein Jahr,
verlängert oder die Abschlussprüfung ohne
eigenes Verschulden erst nach beendeter
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Ausbildungszeit des Ausbildungsteils abge-
legt wird.

(3) 1Eine Verkürzung des Studienteils (Regelstu-
dienzeit) kann in Abstimmung mit dem Träger
der praktischen Ausbildung beantragt werden,
sofern eine Verkürzung nach der Studien- und
Prüfungsordnung für den ausbildungsintegrier-
ten dualen Studiengang zulässig ist und die 
Vereinbarkeit mit dem gleichzeitig zu absolvie-
renden Ausbildungsteil gewährleistet ist. 2Der
Ausbildungs- und Studienvertrag ist entspre-
chend anzupassen.

§ 10 Zeugnis
1Der Träger der praktischen Ausbildung hat den
Auszubildenden bei Beendigung des Ausbil-
dungsteils nach § 1 Abs. 1 Satz 2 des Ab-
schnitts F des Teils II. der Anlage 7 ein Zeugnis
gemäß § 16 BBiG auszustellen. 2Das Zeugnis
muss Angaben über Art, Dauer und Ziel der
Ausbildung sowie über die erworbenen Fertig-
keiten und Kenntnisse der Auszubildenden ent-
halten. 3Auf deren Verlangen sind auch Angaben
über Führung, Leistung und besondere fachli-
che Fähigkeiten aufzunehmen.

§ 11 Rückzahlungsgrundsätze
(1) Werden die Auszubildenden oder die ehe-
mals Auszubildenden beim Träger der prakti-
schen Ausbildung nach Beendigung ihres
ausbildungsintegrierten dualen Studiums in ein
Dienstverhältnis entsprechend ihrer erworbenen
Abschlussqualifikation übernommen, sind sie
verpflichtet, dort für die Dauer von fünf Jahren
beruflich tätig zu sein.
(2) Der vom Träger der praktischen Ausbildung
bis zur Beendigung oder zum Abbruch des aus-
bildungsintegrierten dualen Studiums gezahlte
Gesamtbetrag, bestehend aus der monatlichen
Zulage nach § 5 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit
Satz 3 Abschnitt F des Teils II. der Anlage 7,
dem Studienentgelt nach § 5 Abs. 2 Abschnitt
F des Teils II. der Anlage 7 und den Studienge-
bühren (§ 5 Abs. 3 Abschnitt F des Teils II. der
Anlage 7), ist von den Auszubildenden oder den
ehemals Auszubildenden zurückzuerstatten:

a) bei endgültigem Nichtbestehen einer 
notwendigen Ausbildungs- oder Studien-
prüfung, wenn die Erfolglosigkeit in den Ver-
antwortungsbereich der Auszubildenden
fällt, weil sie es schuldhaft unterlassen
haben, den erfolgreichen Abschluss des
ausbildungsintegrierten dualen Studiums im
Rahmen des ihnen Möglichen zielstrebig zu
verfolgen,
b) bei Beendigung des ausbildungsintegrier-
ten dualen Studiums durch Kündigung vom
Träger der praktischen Ausbildung aus
einem von den Auszubildenden zu vertre-
tenden Grund oder durch eine Eigenkündi-



gung der Auszubildenden nach Ende der
Probezeit, die nicht durch einen wichtigen
Grund gemäß § 626 BGB gerechtfertigt ist,
c) bei Ablehnung des Angebots, beim Träger
der praktischen Ausbildung im Anschluss an
das erfolgreich bestandene ausbildungsin-
tegrierte duale Studium entsprechend der
erworbenen Abschlussqualifikation ein
Dienstverhältnis zu begründen,
d) soweit das Dienstverhältnis, das beim
Träger der praktischen Ausbildung im 
Anschluss an das erfolgreich bestandene
ausbildungsintegrierte duale Studium ent-
sprechend der erworbenen Abschlussqua-
lifikation begründet wurde, aus einem von
den ehemals Auszubildenden zu vertreten-
den Grund innerhalb der ersten fünf Jahre
seines Bestehens endet.

(3) Sofern berufspraktische Studienabschnitte
beim Träger der praktischen Ausbildung absol-
viert wurden, verringert sich der Rückzahlungs-
betrag auf 75 v. H. des Gesamtbetrages nach
Absatz 2.
(4) Der zurückzuerstattende Gesamtbetrag
nach Absatz 2 bzw. 3 wird für jeden vollen Mo-
nat, in dem nach erfolgreicher Beendigung des
ausbildungsintegrierten dualen Studiums ein
Dienstverhältnis bestand, um 1/60 vermindert.
(5) 1Die Rückzahlungspflicht in den Fällen des
Absatzes 2 Buchstabe a oder b entfällt, wenn
die Auszubildenden nach endgültigem Nichtbe-
stehen der notwendigen Studienprüfung oder
nach Kündigung infolge des Abbruchs des Stu-
diums in ein Dienstverhältnis entsprechend der
im Ausbildungsverhältnis erworbenen Qualifika-
tion übernommen werden und dieses für die
nach Satz 3 festgelegte Bindungsdauer fortbe-
steht. 2Die Rückzahlungspflicht entfällt nicht,
wenn das Dienstverhältnis innerhalb der Bin-
dungsdauer gemäß Satz 3 aus einem vom Mit-
arbeiter zu vertretenden Grund endet.
3Abweichend zu Absatz 1 bemisst sich die Bin-
dungsdauer nach der Dauer des Ausbildungs-
und Studienverhältnisses, wobei jeder volle
Monat des Ausbildungs- und Studienverhältnis-
ses einem Monat Bindungsdauer entspricht.
4Zur Berechnung der Rückzahlungspflicht gilt
Absatz 3; Absatz 4 ist sinngemäß anzuwenden.
(6) Auf die Rückzahlungspflicht kann ganz oder
teilweise verzichtet werden, soweit sie für die
Auszubildenden oder die ehemals Auszubilden-
den eine besondere Härte bedeuten würde.

§ 12 Befristung
Die Regelungen dieses Abschnitts sind befristet
bis zum 31. Juli 2025.
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G. Studieren in praxisintegrierten dualen Stu-
diengängen

§ 1 Anwendungsbereich
1Dieser Abschnitt gilt für Auszubildende, die mit
Einrichtungen einen Vertrag für die Teilnahme an
einem praxisintegrierten dualen Studiengang
abschließen. 2Das praxisintegrierte duale Stu-
dium verbindet fachtheoretische Studienab-
schnitte in einem vom Träger der praktischen
Ausbildung vorgegebenen Studiengang an einer
Hochschule mit berufspraktischen Studienab-
schnitten beim Träger der praktischen Ausbil-
dung oder einem von dem Träger der
praktischen Ausbildung zu bestimmenden Drit-
ten. 3Die berufspraktischen Studienabschnitte
umfassen dabei mindestens ein Drittel der im
Studienplan festgelegten Studienzeit. 4Soweit
dies erfüllt ist, gelten Studiengänge, die neben
dem Hochschulabschluss ohne zusätzliche be-
rufspraktische Zeit eine staatliche Anerkennung
nach den jeweiligen landes- oder bundesrecht-
lichen gesetzlichen Ausbildungsordnungen ver-
mitteln, als praxisintegriertes duales Studium.

§ 2 Entsprechende Anwendung des Abschnitts
F des Teils II. der Anlage 7
1Die Regelungen des Abschnitts F des Teils II.
der Anlage 7 finden entsprechende Anwen-
dung. 2Dabei gelten für die Auszubildenden in
praxisintegrierten Studiengängen des Gesund-
heits- und Pflegewesens die im Abschnitt F des
Teils II. der Anlage 7. vorgenommenen Verweise
auf die Ausbildungsbedingungen des Abschnit-
tes A und des Abschnittes B des Teils II. der An-
lage 7, für Studiengänge der sozialen Arbeit
diejenigen Verweise auf den Abschnitt D des
Teils II. der Anlage 7 und für die übrigen Studi-
engänge auf den Abschnitt E des Teils II. der An-
lage 7. 3Keine Anwendung finden diejenigen
Regelungen des Abschnittes F des Teils II. der
Anlage 7, die unmittelbar den Ausbildungsteil
des ausbildungsintegrierten dualen Studiums
regeln oder daraus rechtliche Folgen ableiten.

§ 3 Studienvertrag
1Der Ausbildungsvertrag wird zwischen dem
Träger der praktischen Ausbildung und dem
Auszubildenden geschlossen. 2Er muss zusätz-
lich folgende Angaben enthalten:
a) Beginn, Dauer und Verteilung der Studien-
zeiten einschließlich der berufspraktischen 
Studienzeiten sowie der Teilnahmepflicht (Stu-
dienplan),
b) Zahlung und Höhe der Ausbildungsvergü-
tung, von Studiengebühren sowie die Bin-
dungs- und Rückzahlungsbedingungen.

§ 4 Ausbildungsvergütung
(1) 1Auszubildende erhalten eine Ausbildungs-



vergütung in einem praxisintegrierten dualen
Studium
a) im Gesundheits- und Pflegewesen sowie
der sozialen Arbeit in Höhe von
ab 1. April 2021

im ersten Ausbildungsjahr 1.165,69 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.227,07 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.328,38 Euro
ab dem vierten Ausbildungsjahr

1.490,00 Euro
ab 1. April 2022

im ersten Ausbildungsjahr 1.190,69 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.252,07 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.353,38 Euro
ab dem vierten Ausbildungsjahr

1.515,00 Euro
b) in sonstigen Berufen
ab 1. April 2021

im ersten Ausbildungsjahr 1.043,26 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.093,20 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.139,02 Euro
ab dem vierten Ausbildungsjahr

1.300,00 Euro
ab 1. April 2022

im ersten Ausbildungsjahr 1.068,26 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.118,20 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.164,02 Euro
ab dem vierten Ausbildungsjahr

1.325,00 Euro
2Auszubildende erhalten in den ersten drei Aus-
bildungsjahren zusätzlich eine monatliche Zu-
lage. 3Die monatliche Zulage beträgt 100 Euro.
4Die Zulage erfolgt als monatliche Pauschale
und damit unabhängig von der zeitlichen Vertei-
lung der Ausbildungs- und Studienanteile.
(2) Der Auszubildende erhält zusätzlich zur
Ausbildungsvergütung eine monatliche Zulage
in Höhe von 11,11 Euro.

§ 5 Akademische Hebammenausbildung
(1) Die akademische Hebammenausbildung
nach dem Hebammengesetz (HebG) ist ein pra-
xisintegriertes Studium im Gesundheits- und
Pflegewesen im Sinne dieses Abschnittes.
(2) 1Der Ausbildungsvertrag wird zwischen dem
Träger der praktischen Ausbildung als Träger
der verantwortlichen Praxiseinrichtung (§ 15
HebG) und dem Auszubildenden in Schriftform
für die Dauer des Studiums geschlossen. Er ent-
hält mindestens die nach § 28 Abs. 1 HebG er-
forderlichen Angaben.
(3) Das Studium dauert in Vollzeit mindestens
sechs Semester und höchstens acht Semester
(§ 11 Abs. 1 HebG) und richtet sich nach lan-
des- und hochschulrechtlichen Regelungen.
(4) 1Das Vertragsverhältnis endet mit Ablauf des
letzten im akkreditierten Konzept des Studien-
gangs festgelegten Semesters (§ 37 Abs. 1
HebG). 2Besteht der Auszubildende die staat-
liche Prüfung nicht oder kann die staatliche Prü-
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fung ohne eigenes Verschulden nicht vor Ablauf
des letzten Studiensemesters abgelegt werden,
so verlängert sich das Vertragsverhältnis auf
schriftlichen Antrag gegenüber der verantwort-
lichen Praxiseinrichtung bis zur nächstmögli-
chen Wiederholungsprüfung, höchstens jedoch
um ein Jahr (§ 37 Abs. 2 HebG).
(5) Für eine Kündigung durch den Träger der
praktischen Ausbildung auch während der Pro-
bezeit ist zuvor das Benehmen mit der Hoch-
schule herzustellen.

§ 6 Befristung
Die Regelungen dieses Abschnitts sind befristet
bis zum 31. Juli 2025.

H. Praktikum nach abgelegtem Examen oder
Praktische Ausbildung nach abgelegter
theoretischer schulischer Teilprüfung 

§ 1 Anwendungsbereich
(1) 1Soweit nach den Ausbildungsbestimmun-
gen nach abgelegtem Examen ein Praktikum
zur Erlangung der staatlichen Anerkennung vor-
geschrieben ist, gilt für die zu ihrer Ausbildung
Beschäftigten dieser Abschnitt. 2Dieser Ab-
schnitt gilt auch für die Auszubildenden in sol-
chen Ausbildungen, die im Rahmen einer in
einen theoretischen schulischen Teil und einem
berufspraktischen Teil für den nach einer den
theoretischen Teil abschließenden Prüfung den
berufspraktischen Teil bei einem Träger der
praktischen Ausbildung absolvieren. 3Dieser Ab-
schnitt gilt nicht für solche Ausbildungen, die
eine staatliche Anerkennung nach einer praxis-
integrierten Ausbildung oder einem praxisinte-
griertem dualen Studium im Sinne des Teils II.
der Anlage 7 erhalten.
(2) 1Mit Auszubildenden die unter diesen Ab-
schnitt fallen, ist für die Ausbildungszeit eine
Vereinbarung nach diesen Bestimmungen zu
treffen. 2Eine hiervon abweichende Vertragsre-
gelung ist grundsätzlich nicht möglich. 3Wird ein
Auszubildender aufgrund der Personalsituation
ausnahmsweise während des Praktikums be-
reits mit der Wahrnehmung der Aufgaben eines
entsprechend ausgebildeten Mitarbeiters be-
traut, so unterliegt er weiterhin den Vorschriften
dieses Abschnitts. 4Diese Tätigkeit ist daher
nicht auf die Dauer der Berufstätigkeit anzu-
rechnen, die nach bestimmten Tätigkeitsmerk-
malen für eine Höhergruppierung zurückgelegt
sein muss. 5Für die Dauer der Übertragung der
Aufgabe eines entsprechend ausgebildeten Mit-
arbeiters erhält der Auszubildende zu dem Ent-
gelt gemäß dieses Abschnitts eine Zulage in
Höhe des Differenzbetrages zwischen dem Ent-
gelt und den Dienstbezügen der Eingangs-
gruppe des Berufes, zu dem der Praktikant
ausgebildet wird.



(3) Bis zu einer endgültigen Regelung ist dieser
Abschnitt, soweit nicht ein praxisintegriertes
duales Studium nach Abschnitt G des Teils II.
der Anlage 7. gegeben ist, für die Absolventen
der Fachhochschulen für Sozialarbeit und Sozi-
alpädagogik weiterhin anzuwenden, soweit das
Praktikum nach Beendigung des 6. Fachhoch-
schulsemesters abgeleistet wird.

§ 2 Ausbildungsvergütung
(1) 1Der Auszubildende erhält monatlich eine
Ausbildungsvergütung. 2Sie beträgt:
ab 1. April 2021

1.   Pharmazeutisch-technische
Assistent(inn)en                1.627,02 Euro

2.   Masseure und med. 
Bademeister/-innen         1.570,36 Euro

3.   Sozialarbeiter/-innen        1.851,21 Euro
4.   Sozialpädagog(inn)en      1.851,21 Euro
5.   Erzieher/-innen                 1.627,02 Euro
6.   Kinderpfleger/-innen        1.570,36 Euro
7.   Altenpfleger/-innen          1.627,02 Euro
8.   Haus- und 

Familienpfleger/-innen     1.627,02 Euro
9.   Heilerziehungshelfer/

-innen                               1.570,36 Euro
10. Heilerziehungspfleger/

-innen                               1.688,76 Euro
11. Arbeitserzieher/-innen      1.688,76 Euro

ab 1. April 2022
1.   Pharmazeutisch-technische

Assistent(inn)en                1.652,02 Euro
2.   Masseure und med. 

Bademeister/-innen         1.595,36 Euro
3.   Sozialarbeiter/-innen        1.876,21 Euro
4.   Sozialpädagog(inn)en      1.876,21 Euro
5.   Erzieher/-innen                 1.652,02 Euro
6.   Kinderpfleger/-innen        1.595,36 Euro
7    Altenpfleger/-innen          1.652,02 Euro
8.   Haus- und 

Familienpfleger/-innen     1.652,02 Euro
9.   Heilerziehungshelfer/

-innen                               1.595,36 Euro
10. Heilerziehungspfleger/

-innen                               1.713,76 Euro
11. Arbeitserzieher/-innen      1.713,76 Euro

(2) Auf die Entgelte werden alle Zuschüsse und
gewährten Stipendien in voller Höhe angerech-
net.
(3) Auszubildende im Erziehungsdienst erhalten
eine Heimzulage in derselben Höhe, wie sie in
Abschnitt VIIa der Anlage 1 angegeben ist, unter
den dort genannten Bedingungen.
(4) 1Auszubildende mit einem Ausbildungsteil
nach Absatz 1 Nummern 3 bis 7 und 9 bis 10
erhalten eine Jahressonderzahlung in entspre-
chender Anwendung des § 16 der Anlage 31. 2In
Abweichung von § 16 Abs. 2 Satz 1 der Anlage
31 beträgt der Bemessungssatz 90 v.H. des den
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Auszubildenden für November zustehenden
Ausbildungsentgeltentgelts (§ 2 Abs. 1 Ab-
schnitt H des Teils II. der Anlage 7).
(5) Auszubildende mit einem Ausbildungsteil
nach Absatz 1 Nummern 1, 2, 8 und 11 erhal-
ten eine Weihnachtszuwendung nach Abschnitt
XIV der Anlage 1 sowie ein Urlaubsgeld nach §§
6 bis 9 der Anlage 14.

I. Ausbildung zum Heilerziehungspfleger

§ 1 Anwendungsbereich
(1) Dieser Abschnitt findet Anwendung auf 
Auszubildende, die eine Ausbildung zum Heiler-
ziehungspfleger nach landesrechtlichen Rege-
lungen absolvieren.
(2) 1Die Ausbildung kann in konsekutiver Form
mit einem fachpraktischen Teil am Ende der
Ausbildung oder in praxisintegrierter Form erfol-
gen. 2Bei einer Ausbildung in konsekutiver Form
findet Abschnitt H des Teils II. der Anlage 7. An-
wendung, soweit nicht durch die zuständige Re-
gionalkommission eine Vergütung für die
gesamte Dauer der Ausbildung festgesetzt ist.
3Bei einer Ausbildung in der praxisintegrierten
Form finden vorbehaltlich der weiteren Regelun-
gen dieses Abschnittes die Regelungen des 
Abschnittes A des Teils II. der Anlage 7 entspre-
chende Anwendung.

§ 2 Ausbildungsdauer
1Die Ausbildungsdauer beträgt in Vollzeit drei
Jahre. 2In Teilzeit beträgt die Ausbildungsdauer
vorbehaltlich einer anderen landesgesetzlichen
Regelung höchstens fünf Jahre. 3Sie kann durch
Anrechnung gleichwertiger Ausbildungen um
bis zu zwei Drittel verkürzt werden, soweit keine
andere landesgesetzliche Regelung besteht.

§ 3 Ausbildungsvergütung
(1) 1Die Regionalkommissionen setzen die An-
wendung dieses Abschnittes fest. 2Sie setzen
dabei fest, ob die Regelung für die praxisinte-
grierte Ausbildungsform oder die konsekutive
Ausbildungsform für deren gesamte Dauer gilt.
3Die Festsetzung der Ausbildungsvergütung er-
folgt nach Ausbildungsjahren einer Ausbildung
in Vollzeit.
(2) 1Bei einer Ausbildung in Teilzeit über insge-
samt vier Jahre beträgt bei der Anwendung der
Regelung der Regionalkommission nach Absatz
1 abweichend das Ausbildungsjahr jeweils 16
Monate. 2Bei einer Ausbildung in Teilzeit über
insgesamt fünf Jahre beträgt es abweichend je-
weils 20 Monate.
(3) 1Erfolgt eine Verkürzung der Ausbildungszeit
durch Anrechnung nach § 2 Satz 3 Abschnitt I
des Teils II. der Anlage 7, wird zur Bestimmung
des anzuwendenden Ausbildungsjahres der



Festsetzung nach Absatz 1 die angerechnete
Ausbildungszeit ebenfalls berücksichtigt. 2Wird
die Ausbildungszeit gemäß landesgesetzlicher
Regelung verlängert, erhält der Auszubildende
während der verlängerten Ausbildungszeit die
Ausbildungsvergütung mit der Maßgabe, dass
nach dem dritten Jahr der Ausbildung die Aus-
bildungsvergütung des dritten Ausbildungsjah-
res anzuwenden ist.
(4) Für die Berechnung und Auszahlung der Be-
züge gilt Abschnitt X der Anlage 1 entspre-
chend mit der Maßgabe, dass abhängig davon,
in welcher Einrichtung des Trägers der prakti-
schen Ausbildung der Auszubildende im maß-
geblichen Zeitraum die Ausbildung absolviert,
die Werte der Anlagen 31, 32 oder 33 zugrunde
gelegt werden, abgesehen von der Ausbil-
dungsvergütung nach Absatz 1.
(5) Der Auszubildende erhält zusätzlich zur
Ausbildungsvergütung eine monatliche Zulage
in Höhe von 11,11 Euro.
(6) 1Auszubildende erhalten eine Jahressonder-
zahlung in entsprechender Anwendung des § 16
der Anlage 31. 2In Abweichung von § 16 Abs. 2
Satz 1 der Anlage 31 beträgt der Bemessungs-
satz 90 v.H.

§ 4 Sonstige Ausbildungsbedingungen
1Zulagen, Zeitzuschläge, Bereitschaftsdienst-
und Rufbereitschaftsentgelt bestimmen sich 
abhängig davon, in welcher Einrichtung des 
Trägers der praktischen Ausbildung der Auszu-
bildende im maßgeblichen Zeitraum die Ausbil-
dung absolviert, in entsprechender Anwendung
der Anlagen 31, 32 oder 33. 2Dabei gilt als Stun-
denentgelt der auf die Stunde entfallende Anteil
der Ausbildungsvergütung (§ 3 Abschnitt I des
Teils II. der Anlage 7). 3Zur Ermittlung dieses 
Anteils ist die jeweilige Ausbildungsvergütung
durch das 4,348fache der durchschnittlichen re-
gelmäßigen wöchentlichen Ausbildungszeit zu
teilen. 4Der Zeitzuschlag für Überstunden be-
trägt 30 v.H. des Stundenentgelts.

§ 5 Befristung der Regelung und Kompetenz-
übertragung
(1) 1Die Regelungen dieses Abschnitts sind be-
fristet bis zum 31. Juli 2025. 2Sie gelten für bis
dahin begonnene Ausbildungsverhältnisse bis
zu deren Beendigung fort.
(2) 1Die Bundeskommission überträgt nach 
§ 13 Abs. 6 AK-O befristet bis zum 31.Juli 2025
den Regionalkommissionen die Kompetenz zur
Festsetzung der Anwendung dieses Abschnitts
und der Ausbildungsvergütungen im Sinne der
§ 1 und § 3 Abs. 1 Abschnitt I des Teils II. der
Anlage 7. 2Die von den Regionalkommissionen
vorgenommenen Festsetzungen gelten nach
dem 31.Juli 2025 für bis dahin begonnene Aus-
bildungsverhältnisse bis zu deren Beendigung
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fort. 3Soweit am 31.Juli 2021 bereits aufgrund
bis dahin bestehender Kompetenzübertragung
zur Regelung der Ausbildungsverhältnisse der
Ausbildung zum Heilerziehungspfleger Regelun-
gen und Festsetzungen durch einzelne Regio-
nalkommissionen vorgenommen wurden, gelten
deren Regelungen bis zu einer neuerlichen Fest-
setzung fort, auch soweit sie von den Regelun-
gen dieses Abschnittes abweichen.

Teil III. Übergangsregelung 

(1) 1Für alle bis zum 31. Juli 2021 begonnenen
Ausbildungsverhältnisse finden vorläufig die 
Regelungen der Anlage 7 in der Fassung vom
31. Juli 2021 Anwendung. 2Erst mit Beginn des
nächsten Ausbildungsjahres, frühestens jedoch
ab dem 1. April 2022, finden für das jeweilige
Ausbildungsverhältnis die Regelungen der An-
lage 7 in der Fassung ab dem 1. August 2021
Anwendung.
(2) Für alle ab dem 1. August 2021 begonnenen
Ausbildungsverhältnisse finden die Regelungen
der Anlage 7 in der Fassung ab dem 1. August
2021 Anwendung.“

II. Inkrafttreten und Befristung mittlerer Werte

Die Änderungen treten zum 1. August 2021 in
Kraft. 
Die in B.I. festgelegten Euro-Beträge für die
Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsent-
gelte sowie für die monatlichen Zulagen sind
mittlere Werte und bis zum 31. Dezember 2022
befristet.

Den vorgenannten Beschluss setze ich hiermit für
das Bistum Aachen in Kraft.

Aachen, 9. Dezember 2021
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Nr. 3 Beschluss der Regional-KODA Nord-
rhein-Westfalen vom 14. Dezember
2021

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Ar-
beitsvertragsrechts für die (Erz-)Diözesen Aachen,
Essen, Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und
Paderborn (Regional-KODA NW) hat am 14. Dezember
2021 beschlossen:

I) Die Kirchliche Arbeits- und Vergütungsordnung
(KAVO) für die (Erz-)Bistümer Aachen, Essen, Köln,
Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und Pader-
born vom 15. Dezember 1971 (Kirchlicher Anzeiger



für die Diözese Aachen vom 15. Mai 1991, Nr. 78,
S. 74), zuletzt geändert am 17. August 2021 (Kirch-
licher Anzeiger für die Diözese Aachen vom 1. Sep-
tember 2021, Nr. 88, S. 148), wird wie folgt
geändert:

Die Anlage 32 wird wie folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 wird das Datum „31. Dezember 2021“
durch das Datum „30. Juni 2022“ ersetzt.

b) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Sie kann verlängert werden, wenn die entspre-
chende staatliche Regelung nach SGB III für die
Corona-Situation am 30. Juni 2022 besteht und
darüber hinaus verlängert wird.“

2. In § 8 Satz 2 wird das Datum „31. Dezember
2021“ durch das Datum „30. Juni 2022“ ersetzt.

II) Die Änderungen unter Ziffer I) treten am 1. Januar
2022 in Kraft. 

Den vorgenannten Beschluss setzte ich hiermit für
das Bistum Aachen in Kraft.

Aachen, 17. Dezember 2021
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Nr. 4 Statut für die Regionen des Bistums
Aachen (Regionalstatut) 

Das am 1. September 2018 in Kraft gesetzte Regio-
nalstatut behält seine Gültigkeit über den 31. Dezember
2021 hinaus und wird verlängert bis zum 31. Dezember
2022. 

Aachen, 30. November 2021 
L.S. + Dr. Helmut Dieser 

Bischof von Aachen 

Bekanntmachungen des 
Generalvikariates

Nr. 5 Richtlinie für die Kirchensteuerverwal-
tung im Bischöflichen Generalvikariat
Aachen 

Der Kirchensteuer- und Wirtschaftsrat der Diözese
Aachen hat die folgende Richtlinie für die Kirchensteu-
erverwaltung im Bischöflichen Generalvikariat Aachen
beschlossen:
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Sie gilt für die Verwaltung der Kirchensteuer in der
Hauptabteilung 4 - Finanzen und Vermögen Bistum /
Kirchengemeinden des Bischöflichen Generalvikariates
Aachen (kurz: Verwaltung) und bezieht sich auf die Be-
arbeitung von Anträgen auf Erstattung, Erlass und Stun-
dung von Kirchensteuern.

1. Entscheidungsbefugnisse der Verwaltung

Die Verwaltung hat eigenständig über folgende
Anträge zu entscheiden

a) Kappungsanträge auf der Basis der „Rege-
lung über die Festsetzung von Kirchensteu-
erhöchstbeträgen“ in der jeweils gültigen
Fassung,

b) Teilerlassanträge auf der Basis der „Rege-
lung über die Gewährung eines Teilerlasses
von Kirchensteuer bei Vorliegen von außer-
ordentlichen Einkünften“ in der jeweils gül-
tigen Fassung,

c) Stundungsanträge (unbegrenzt) auf der
Grundlage des § 222 AO1,

d) Erlassanträge auf der Grundlage des § 227
AO, 

e) offensichtlich unbegründete Anträge, sowie

f) ungerechtfertigte Erhebung der Kirchen-
steuer

2. Kirchensteuererstattungen und -erlasse

a) Die Anträge sind in Textform an die Haupt-
abteilung 4 - Finanzen und Vermögen Bis-
tum / Kirchengemeinden des Bischöflichen
Generalvikariates Aachen zu stellen.2

b) Den Anträgen sind insbesondere die Steu-
erbescheide der entsprechenden Veranla-
gungszeiträume beizufügen. Weitere
Unterlagen können von Seiten des Bischöf-
lichen Generalvikariates angefordert werden

c) Eine Ermäßigung bzw. ein (Teil)Erlass der
Kirchensteuer auf der Basis eines Voraus-
zahlungsbescheides ist ausgeschlossen.

d) Erstattungen und Erlasse können nur auf
der Basis von Steuerbescheiden vorgenom-

1 Die in der Richtlinie genannten Paragrafen beziehen sich
auf die aktuelle Fassung der Abgabenordnung (AO)
2 Musterantrag für einen Antrag auf Erstattung der Kirchen-
steuer im Fall einer Abfindung: s. bistum-aachen.de



men werden. Ein geänderter Steuerbe-
scheid wird wie ein neuer Steuerbescheid
behandelt. Steht die Steuerfestsetzung
unter dem Vorbehalt der Nachprüfung (§
164 AO) oder unter dem Vorläufigkeitsver-
merk (§ 165 AO), so ist dies unbeachtlich. 

e) Weitere Unterlagen sind auf Anforderung
nachzureichen (§ 90 AO). Bei Teilerlassan-
trägen auf Abfindungen gilt dies insbeson-
dere für die Abfindungsvereinbarung. 

f) Persönliche Billigkeitsanträge sind ausführ-
lich zu erläutern. Es ist ein Nachweis in Form
einer Übersicht über das Vermögen, die
Schulden sowie der laufenden Einnahmen
und Ausgaben zu erbringen.

g) Eine Erstattung von Kirchensteuer auf
Grund von Kappungs- oder (Teil)Erlassan-
trägen ist erst möglich, wenn die Kirchen-
steuer zuvor vollständig an das Finanzamt
gezahlt worden ist. 

h) Die im Steuerbescheid ausgewiesenen
Sachverhalte und steuerlichen Berechnun-
gen sind generell Grundlage für (Teil)Erlasse
und Erstattungen von Kirchensteuern. 

Ist im Steuerbescheid ein Verweis auf § 34
EStG nicht erfolgt, wird bei Vorliegen des
Tatbestandes für einen Teilerlass, dieser von
denen im Steuerbescheid ausgewiesenen
Besteuerungsgrundlagen ermittelt. Dabei ist
eine Gleichbehandlung identischer Sachver-
halt sicherzustellen.

3. Stundungen 

Über Anträge auf Stundungen entscheidet die
Diözese Aachen (§ 13 Abs. 2 Verordnung über
die Erhebung von Kirchensteuer in der Diözese
Aachen)

a) Die Kirchensteuer kann gestundet werden (§
222 AO), wenn die Einziehung bei Fälligkeit
eine erhebliche Härte für den Steuerbürger
bedeuten würde.

b) Durch kurzfristige Stundungen – längstens
12 Monate – ist sicherzustellen, dass der
Steueranspruch nicht gefährdet wird. Wei-
tergehende Stundungen können nach 
dieser Frist erneut geprüft werden. Raten-
zahlungen sind im Rahmen der Leistungs-
fähigkeit des Steuerbürgers zu vereinbaren.

c) Bei außerordentlichen Einkünften (Veräuße-
rungsgewinne) kann bei Liquiditätsproble-
men eine Stundung der Kirchensteuer auf
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der Grundlage des Vorauszahlungsbeschei-
des in Höhe des Teilerlasses gewährt wer-
den.

d) Sicherheitsleistungen werden grundsätzlich
nicht verlangt. Bei der Stundungsgewäh-
rung ist darauf hinzuweisen, dass Säumnis-
zuschläge und Stundungszinsen nicht
erhoben werden (§ 11 Abs. 3 Verordnung
über die Erhebung von Kirchensteuer in der
Diözese Aachen (Kirchensteuerordnung).

4. Rechtsfragen
Reine Rechtsfragen werden ausschließlich
nach den Vorgaben der AO abgewickelt. 

5. Nicht begünstigungsfähige Sachverhalte
Insbesondere Hebesatzdifferenzen,
„Schütt-aus-Hol-zurück-Verfahren“ sowie
Gewinnausschüttungen gehören nicht zu
den begünstigungsfähigen Sachverhalten.

6. Mitgliedschaft
Eine Mitgliedschaft in der römisch-katholi-
schen Kirche zum Zeitpunkt der Antragstel-
lung ist Voraussetzung. Dies gilt nicht bei
ungerechtfertigter Erhebung der Kirchen-
steuer.

7. Mitteilungspflichten
Das Finanzamt erhält über Erstattungen, Er-
lasse und Stundungen eine Mitteilung.

8. Geringfügigkeitsgrenze
Aus verwaltungsökonomischen Gründen
wird bei einer Überzahlung unter 10,00 €
auf eine Neufestsetzung von Kirchensteuer-
höchstbeträgen und Teilerlassen verzichtet.

9. Rechtsbehelfe gegen Bescheide bzgl. Erlass
und Stundung

Gem. Art. 6 Abs. 1 Nr. 5 der Ordnung für die
im Bereich der wirtschaftlichen Angelegen-
heiten der Diözese Aachen tätigen Organe
vom 12. Oktober 2020 trifft der Kirchen-
steuer- und Wirtschaftsrat der Diözese Aa-
chen die Entscheidung über Rechtsbehelfe
gegen Bescheide bzgl. Erlass und Stun-
dung. 

Die Erfüllung dieser Aufgabe wurde gem.
Art. 6 Abs. 1 Nr. 5 der Ordnung für die im
Bereich der wirtschaftlichen Angelegenhei-
ten der Diözese Aachen tätigen Organe dem
Erlassausschuss übertragen.

10. Informationspflicht
Die Verwaltung hat dem Erlassausschuss
einmal jährlich in anonymisierter Weise über
die erfolgten Kirchensteuererstattungen,



(Teil-)erlasse, Stundungen und Kappungen
zu berichten.

11. Inkraftreten
Die Richtlinie tritt mit Wirkung zum 1. Januar
2022 in Kraft.

Aachen, 29. November 2021 Dr. Andreas Frick 
Generalvikar

Nr. 6 Regelung über die Gewährung eines
Teilerlasses von Kirchensteuer bei
Vorliegen von außerordentlichen Ein-
künften

Der Kirchensteuer- und Wirtschaftsrat der Diözese
Aachen hat folgende Regelung über die Gewährung
eines Teilerlasses bei Vorliegen von außerordentlichen
Einkünften beschlossen:

1. Die nachfolgende Regelung erfasst
a) Veräußerungsgewinne im Sinne des § 34

EStG1 i.V.m. den §§ 14, 16 und 18 Abs.3
EStG;

b) die im Rahmen der gewerblichen Einkünfte
versteuerten Veräußerungsgewinne gemäß
§ 17 EStG. Hierzu zählen auch die im § 34
EStG ausgenommenen steuerpflichtigen
Teile der Veräußerungsgewinne, die nach §
3 Nr. 40 b EStG in Verbindung mit § 3 c Abs.
2 EStG teilweise steuerbefreit sind;

c) Abfindungen für den Verlust des Arbeitsplat-
zes (§ 34 EStG i.V.m. § 24 Nr. 1 a EStG)

2. Auf die v.g. Einkünfte wird unbeschadet der Re-
gelung des § 227 AO ein Kirchensteuerteilerlass
in Höhe von 50 % gewährt. Dieser Erlass ist be-
grenzt auf maximal 50 % der tatsächlich festge-
setzten römisch-katholischen Kirchensteuer,
abzüglich 3 % Bearbeitungsgebühr der Finanz-
verwaltung.

3. Wird sowohl ein Antrag auf Kirchensteuerteiler-
lass bei Vorliegen von außerordentlichen Ein-
künften als auch ein Antrag zur Festsetzung von
Kirchensteuerhöchstbeträgen beantragt, ist zu
erst der Kirchensteuerteilerlass bei Vorliegen
von außerordentlichen Einkünften durchzufüh-
ren. Die Festsetzung von Kirchensteuerhöchst-
beträgen erfolgt anschließend auf Grundlage
des maßgebenden zu versteuernden Einkom-
mens abzüglich der für den Teilerlass berück-
sichtigten außerordentlichen Einkünfte
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4. Die Anträge sind in Textform an die Hauptabtei-
lung 4 - Finanzen und Vermögen Bistum / 
Kirchengemeinden des Bischöflichen General-
vikariates Aachen zu stellen.  Die Frist zur An-
tragstellung endet spätestens mit Ablauf der
Festsetzungsfrist.

5. Eine Auszahlung ist erst möglich, wenn die Kir-
chensteuer vollständig an das Finanzamt ge-
zahlt worden ist. 

6. Die Regelung gilt mit Wirkung ab dem Veranla-
gungsjahr 2021 und tritt zum 1. Januar 2022 in
Kraft.

Aachen, 29. November 2021 Dr. Andreas Frick
Generalvikar 

Nr. 7 Regelung über die Festsetzung von
Kirchensteuerhöchstbeträgen

Der Kirchensteuer- und Wirtschaftsrat der Diözese
Aachen hat folgende Regelung über die Festsetzung
von Kirchensteuerhöchstbeträgen beschlossen:

1. Übersteigt die nach derzeitigem Hebesatz als
Zuschlag zur Einkommensteuer (Lohnsteuer) 
tariflich festgesetzte Kirchensteuer 4 % (bei
konfessionveschiedenen Eheleuten 2 %) des
maßgebenden zu versteuernden Einkommens,
so wird der Mehrbetrag auf Antrag abzüglich der
Verwaltungsgebühr des Finanzamtes (Stand
1.1.2021: 3%) erlassen. Das zu versteuernde
Einkommen bemisst sich entsprechend § 51a
EStG1.

2. Die gemäß den §§ 32d und 34a Abs. 4 EStG
(Nachversteuerungsbetrag) ermittelte römisch-
katholische Kirchensteuer bleibt außer Ansatz.

3. Die außerordentlichen Einkünfte auf der Grund-
lage der „Regelung über die Gewährung eines
Teilerlasses bei Vorliegen von außerordentlichen
Einkünften“ der Diözese Aachen in der jeweils
gültigen Fassung sowie die darauf entfallende
römisch-katholische Kirchensteuer bleiben
ebenfalls außer Ansatz.

4. Der Antrag kann nur in Textform beim Bischöfli-
chen Generalvikariat Aachen gestellt werden.
Die Frist zur Antragstellung endet spätestens
mit Ablauf der Festsetzungsfrist.

1 Die in der Regelung genannten Paragrafen beziehen sich
auf die aktuelle Fassung des Einkommensteuergesetzes
(EStG)

1 Die in der Regelung genannten Paragrafen beziehen sich
auf die aktuelle Fassung des Einkommensteuergesetzes
(EStG)



5. Eine Auszahlung ist erst möglich, wenn die Kir-
chensteuer vollständig gezahlt worden ist.

6. Die Regelung gilt mit Wirkung ab dem Veranla-
gungsjahr 2021 und tritt zum 1. Januar 2022 in
Kraft.

Aachen, 29. November 2021 Dr. Andreas Frick
Generalvikar 

Nr. 8 Sammlungen und Kollekten der 
Caritas 2022

„Gemeinsam“, ein Wort, das im vergangenen Jahr
sehr oft im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie
gebraucht wurde. Auch in diesem Jahr werden uns Co-
rona und seine Nachwirkungen sicher noch begleiten.
Unter dem Motto ihrer Dachkampagne #DasMachen-
WirGemeinsam möchte die Caritas auch im Jahr 2022
deutlich machen, dass es alle gemeinsam schaffen kön-
nen, die Pandemie zu bewältigen und den Zusammen-
halt der Gesellschaft zu stärken, wenn alle dafür
Verantwortung übernehmen. Auch die Gestaltung un-
seres zukünftigen Zusammenlebens ist Aufgabe der ge-
samten Gesellschaft.

In der Corona-Krise mögen sich manche Dinge ge-
ändert haben. Eines aber bleibt: Die Caritas ist mit ihren
ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern nahe bei den Menschen. Damit auch
die Caritas-Arbeit in den Gemeinden vor Ort auf vielfäl-
tige Not reagieren kann, gibt es alljährlich die Sammel-
aktionen von Caritas und Diakonie in Nordrhein-
Westfalen. Sie dient im Bistum Aachen dem Ziel, die
pfarrliche Caritasarbeit weiterhin zu unterstützen. Der
Erlös aller Sammlungen und Kollekten bleibt zu 100
Prozent zur Verwendung für die Caritasarbeit vor Ort. 

Zu Jahresbeginn stellt der Caritasverband für das
Bistum Aachen allen Pfarreien im Bistum Aachen die of-
fiziellen Termine im Jahr 2022 vor, zu denen für die Ca-
ritas-Arbeit vor Ort Kollekten oder Sammelaktionen
vorgesehen sind.

Termine 2022
– Frühjahrskollekte an einem kollektenfreien

Sonntag im Zeitraum Mitte Januar bis Ende
März

– Sommersammlung von Caritas und Diakonie
vom 4. Juni bis 25. Juni 2022

– Kollekte zum Caritas Sonntag am 18. Septem-
ber 2022

– Adventssammlung von Caritas und Diakonie
vom 19. November bis 10. Dezember 2022

Die Anfragen der Pfarreien zu den Sammlungen und
Kollekten der Caritas bearbeiten die Regionalen Cari-
tasverbände. Sie lassen allen Pfarreien zu den jeweili-
gen Sammlungs- bzw. Kollektenterminen direkt
Informationen zukommen und organisieren die Bestel-
lung und den Versand der Werbematerialien.
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Weitere Informationen und Mustervorlagen finden
Sie – stets einige Wochen vor den Kollekten- und
Sammlungsterminen – auf der jeweiligen Homepage der
Regionalen Caritasverbände sowie beim Caritasver-
band für das Bistum Aachen unter www.caritas-
ac.de/sammlungen.

Für Rückfragen steht im Caritasverband für das 
Bistum Aachen Christian Heidrich unter der F. (0241) 
43 12 27 E-Mail: cheidrich@caritas-ac.de zur Verfügung.

Kirchliche Nachrichten

Nr. 9 Personalchronik

Aus Datenschutzgründen werden personen-
bezogene Daten bzgl. Weihen, Beauftragungen, 
Ernennungen, Verlängerung von Ernennungen, 
Entpflichtungen, Versetzungen, Freistellungen 
für besondere Aufgaben, Eintritte in den 
Ruhestand, Ausscheiden aus dem Amt, 
Sterbefälle erst ab der Ausgabe 01/2023 in der 
Online-Ausgabe des Kirchlichen Anzeigers 
veröffentlicht.



Nr. 10 Pontifikalhandlungen

Im Auftrag unseres Bischofs Dr. Helmut Dieser 
spendete Domkapitular Pfarrer Karl-Heinz Teut das Sa-
krament der Firmung am 20. November 2021 in St. Cy-
riakus, Krefeld-Hüls, 31 Firmlingen.

Im Auftrag unseres Bischofs Dr. Helmut Dieser 
spendete Domkapitular Pfarrer Hans-Joachim Hellwig 
das Sakrament der Firmung am 21. November 2021 in 
St. Mariä Geburt, Monschau, 55 Firmlingen.
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